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I Vorbemerkungen

Wesentlicher Hinderungsgrund für die Nachprüfbarkeit von Bürol«atieabbau in Deutsch-
land ist das Fehlen einer einheitlichen Messmethode für bestehende und durch neue Rege-
lungen induzierte Btirokratiekosten. Erfahrungen in anderen Ländern, insbesondere den
Niederlanden, Dänemark und Großbritannien zeigen, dass zumindest die systematische
Ermittlung einzeLrer Bürol«atiekosten, und hier insbesondere der von Informationspflich-
ten, möglich ist. Erst auf einer solchen gesicherten Grundlage wird Bürokratiekostenabbau
in diesen Bereichen nachprüfbar.

Die Bundesregierung hat daher mit Kabinettbeschluss vom 25. April 2006 entschieden,
das in mehreren europäischen L2indem bereits etablierte Standardkosten-Modell (SKM)
auch in Deutschland einzuführen. Bei diesem Modell handelt es sich um einen methodi-
schen Ansatz, mit dem ein wesentlicher Ausschnitt bestehender bürokratischer Belastun-
gen systematisch ermittelt wird: Gemessen werden die Belastungen der Wirtschaft, der
Btirger und der Verwaltung, die auf gesetzlich vorgeschriebenen Informations- und Be-
richtspflichten (Anträge, Formulare, Statistiken, Nachweise etc.) beruhen - mithin staat-
lich veranlasst sind.

Vorrangiges Ziel einer Btirokratiekostenmessung auf Grundlage des SKM ist zunächst die
Kostenentlastung der Wirtschaft durch Identifizierung und Abbau kosten- und zeitintensi-
ver Verpflichtungen. Sie stellt eine Ausgangsbasis dar, um bestehende Dopplungen bei
Informationspflichten gezieltzu beseitigen, Pflichten zu vereinfachen und neue Informati-
onspflichten auf das Notwendige zu beschränken. Eine systematische Bürokratiekosten-
messung ist unabdingbare Voraussetzung für einen gesteuerten, breit gefiicherten Bürokra-
tiekostenabbau. Eine nachvollziehbare und belastbare quantitative Darstellung von Bi.iro-
kratieabbau wird möglich. Auch die Verantwortlichkeiten flir Btirokratiekosten werden
klarer zugewiesen (2m Beispiel durch verursachergerechte Zuordnung von Belastungen
auf nationales oder europäisches Recht) und die Möglichkeit des intemationalen und nati-
onalen Vergleichs wird verbessert.

Beim SKM stehen vor allem zwei analytische Fragen im Mittelpunkt: Welche staatlich
veranlassten Informationspflichten bestehen/entstehen, und welche Kosten verursachen sie
bzw. werden sie voraussichtlich verursachen? Der Nutzen, der mit einem Gesetz bzw.
einer lnformationspflicht einhergeht, wird im Rahmen des SKM nicht betrachtet. Die Nut-
zenbewerhrng gesetzlicher Regelungen ist weiterhin eine politische Entscheidung. Das
SKM liefert jedoch von der Kostenseite her unerlassliche lnformationen für eine mög-
lichst effiziente Gestaltung von Rechtsnornen, wobei unnötige Btirokratie vermieden,
Verfahren vereinfacht und ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhälbris insbesondere für
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Vorbemerkungen

den Normadressaten erreicht werden soll. Denn die Pflicht zum wirtschaftlichen Handeln

der Ver-waltung gebietet, mit den Ressourcen der Bevölkerung sorgsam umzugehen.

Weiteres Ziel dieser Vorgehensweise ist, langfristig das Bewusstsein für Umfang und

Auswirkung der durch staatliche lnformationspflichten verursachten Belastungen nt
schärfen und die Frage nach der Erfordemis für eine solche Pflicht künftig verstärkt auch

nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus Sicht der Betroffenen zu stellen.

Erfahrungen aus anderen Ländern haben gezeigt, dass eine einheitliche und verbindliche

Methodik unabdingbare Voraussetzung für die Einführung des SKM ist. Nur durch eine

verbindlich vorgeschriebene Vorgehensweise lassen sich die ermittelten Daten miteinan-

der vergleichen. Erst eine einheitliche Methodik ermöglicht die verursachergerechte Zt-
weisung von Verantwortung, die Benennung verbindlicher Abbauziele und einen objekti-
vierten öffentlichen Diskurs und damit die Vermeidung von Glaubwürdigkeitsproblemen.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die in anderen Staaten angewandte Methodik 1:1 über-

norlmen werden kann. Vielmehr bedarf es gewisser Detailanpassungen, zum Beispiel bei

der Definition der Begriffe ,,Wirtschaft" und,,lnformationspflichten". Ziel des Handbuchs

ist es, die intemationale SKM-Methodik auf der Ebene des Bundes einzuführen. Der bis-

herige Kenntnisstand wird hierzu auf die deutschen Verhältnisse übertragen und nur wo

nötig angepasst. Überschneidungen mit anderen bereits 'vorliegenden Handbüchern zu

diesem Thema, die mit Zitaten kenntlich gemacht sind, sind daher unvermeidlich.

Ziel des vorliegenden Handbuchs ist es, die für die Bundesressorts verbindliche SKM-
Methodik festzulegen. Zugleich soll den Anwendem in den einzelnen Fachreferaten der

Ressorts eine praktische Arbeitshilfe gegeben werden. Ftir spezielle Fragestellungen -
zum Beispiel zum Aufbau und Handhabung der SKM-Datenbank - werden spezielle Leit-

fiiden ennvickelt und den Anwendern in den Ressorts zur Verfligung gestellt. Darüber

hinaus dokumentiert dieses Handbuch die Grundlagen und Vorgehensweisen für die inte-

ressierte Öffentlichkeit. Daher werden neben den praktischen Verfahrenshinweisen fi.ir die

Ressorts auch die theoretischen Grundlagen des SKM und das Berechnungsmodell detail-

liert erläutert. Dies ist notwendig, um die Akzeptanz der auf Bundesebene durchgeführten

Bürokratiekostenmessung sowohl bei.den Experten auf diesem Gebiet als auch in der brei-

ten Öffentlichkeit zu sichern.

ln den folgenden Abschnitten werden daher

. die theoretischen Grundlagen gelegt und die dazu notwendigen Definitionen und Beg-

riffsabgrenzungen vorgenommen (Kapitel 2, Seite 7);

o das Berechnungsmodell vorgestellt (Kapitel 3, Seite 16);
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a

o

a

a

Untersuchungs ge genstand

Hinweise zur Dokumentation und zur benötigten Datenbank gegeben (Kapitel 4, Sei-
te 27);

die praktische Anwendung der Kostenmessung bestehender Inforrnationspflichten mit
Hilfe des Standardkosten-Modells Schritt für Schritt vorgestellt (Kapitel 5, Seite 30);

praktische Hinweise zu Maßnahmen der Kostenreduzierung gegeben.(Kapitet 6, Sei-
te 61);

das Vorgehen bei der Kostenmessurig von neuen lnfonnationspflichten dargestellt
(Kapitel T, Seite 61);

das Vorgehen bei der Prüfung von Informationspflichten im europäischen Recht erläu-
terr (Kapitel 8, seite 71).

2 Grundlagen und Definitionen

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der SKM-Messung gelegt und
die hierfür notwendigen Definitionen eingeführt. Abgegrenzt werden der Untersuchungs-
gegenständ und die Zielgruppen der Messung.

2.1 Untersuchungsgegenstand

Der Untersuchungsgegenstand bei einer Messung des Verwaltungsaufivandes mit Hilfe
des SKM sind die unmittelbaren und mittelbaren Informationstransfers, zu denen Wirt-
schaft, Btirger und Verwaltung gegenüber dem Staat verpflichtet sind. Es sollen dabei die
Kosten ermittelt werden, die den gesetzlich zur lnformation Verpflichteten aufgrund ihrer
Leistungserfüllung entstehen.

2. 1. I Informationspflichten und deren Bestandteile

Zu den Informationspflichten zählen alle Fälle, in denen Wirtschaft, Btirger, Verwaltung
die Verpflichtung zur Erfüllung einer staatlichen Informationsanforderung auferlegt wird.
Dazt zählen allgemein alle Alträge, Formulare, Statistiken sowie Nachweis- und Doku-
mentationspflichten (Auskunfts-, Melde-, Berichts-, Veröffentlichungs-, Registrierungs-,
Genehmigungspflichten usw.) für Wirtschaft, Btirger sowie die Verwaltung (siehe Bei-
spielskatalog). Hierunter sind nicht nur tnformationspflichten gegenüber einer staatlichen
Stelle zu verstehen, sondem alle nach staatlicher Normvorgabe (generell-abstrakte Rege-
lung, d.h. durch Gesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsvorschrift angeordnet) zu leisten-
de Informationspflichten, auch gegenüber Dritten (zum Beispiel Wirtschaft gegenüber
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Grundlagen und Definitionen

Verbrauchern)I. Hierbei kann es sich sowohl um eine lnformationspflicht handeln, die

unmittelbar zu einem schriftlichen oder elektronischen Informationstansfei führt, als auch

um eine Informationspflicht mit der Maßgabe der Datenbereithalhrng (2m Beispiel das

Führen eines Besucherregisters, aus dem staatlichen Behörden bei Bedarf Auskunft erteilt
werden muss).

Es handelt sich um Verpflichtungen, denen sich Wirtschaft, Bürger und Verwaltung nicht
entziehen können, ohne gegen Rechtsvorschriften zu verstoßen oder etwaige Ansprüche

auf Finanzmittel, Beihilfen und sonstige beantragte Leistungen zu verlieren.

Ziel des SKM ist die Bewerhrng der mit einer Nonn einhergeliefäen hformationspflicht'
,und nicht deren'inhaltlichen Sinn sdgl Nutzen für dpn jeweiligen Normadressaten. Wenni

flir den Bürger r-nit einer gesetzlichen Regelung fa'Jitiu" Folgda veibtrndentsind (wie zirm'

Ilinweis:

Beispiel eine Förderung), dänn steht nicht die Förderung zur Diskussion, soidem die In-
lfdimatiörrpflicht, die aämii'v'dibunden ist. Wäs',,koitet" aie§ä aän

. , 'r -'-
tet werden, da§s sie äls fntscheidungstrilferfrt

Noi-uar"ösateh urid
. {.1wie'kann sie so'§estal die Venval*+ ut*-

reichend ist und gleig[z_gflg-4g"_§_o1m^g€q$?!e-n so
. . .{senng wlev^-

Grundsätzlich wird bei der SKM-Messung davon ausgegangen, dass Wirtschaft, Bürger

und Verwaltung nicht gegen Rechtsvorschriften verstoßen, d.h. jeder, der einer lnformati-
onspflicht unterliegt, kommt dieser Pflicht auch nach (Vollständigkeitsannahme).2

:Beispiel:oj|'
Für die Messung bedeutet diese Vollständigkeitsannahme konkret, dass falls laut Reght§-

lage zum Beispiel 100.000 Untemehmen einer Infonnationspflicht unterliegen, diese An-
zahl auch als Basis für eine Hochrechnung genommetr wird- Es wird keine A:mahme dar-

über getroffen, wie viele Unternehmen sich rechtswidrig der lnformationspflicht enlzie-

hen.pigAnzahl_der."bplryS_"lglU_.n!.e5_nehm-enwir{night_korngi ert.

I Die Messung von Informationspflichten gegenüber Dritten wird international unterschiedlich behandelt.
So werden Preisauszeichnungen in einigen Läindern von vornherein ausgenommen. In anderen Ländern
wie Großbritannien werden sie dagegen erfasst aber nicht gemeSsen. Für die aufgrund Bundesrechts be-
stehenden lnformationspflichten gegenüber Dritten gilt, dass Sie generell erfasst werden. Inwieweit sie
tatsächlich gemessön werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden'2 Dies deckt sich mit der internationalen Vorgehensweise. Vgl. Charite, D. et al. (internationale Arbeits-
g-uppe): Das Standard-Kostenmodell - Konzept zur Defrnition und Quantifrzierung des Verwaltungsauf-
wandes für Untemehmen durch staatliche Regulierung, Stand: Mai 2000; S. 18 und S. 39 sowie Bames,
M. el al.: Die Messung administrativer Kosten: Handbuch für das Standard Cost Model in Großbritan-
nien, September 2005, S. 29.
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Untersuchungs gegenstand

Inforrnationspflichten, die gegenüber staatlich beaufoagten Institutionen bestehen (zum
B ei spi el TÜV), zählen eb enfalls an den gesetzli chen lnfonnati onsp fl ichten.

einer Informationsp flicht s ind:
Sie ist staatlich veranlasst,

es-handelt sich um eifre generbll=abstrakte Regelung,
die Überrrittlung oder Bereithaltung von Daten oder Informationen erfolgt in schriftli-
cher oder elekhönischer Form.

lnformationspflichten können im Wesentlichen einer der folgenden drei Funktionen nrge-
ordnet werden3:

vollzugsbehörden auf Informationen des Antragstellers angewiesen.

Informationen.

Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen, um adäquate politische Entscheidungen tref-
fen zu können.

Folgende Übersicht gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Arten von lnfor-
mationspflichten.

Informationspflichten - Beispielskatälo g:

Allgemeine Meldurigen und Meldrinlen bestimmter Tätigkeitor

Hierzu zählen zum Beispiel:
+ Erkläruigenfüeldepflichten gegenüber Finanzbehörden wie Lohnsteueranmeldung oder Um-

satzsteuervoraüneldun g
+ Ahzeige eines Versicherungsfalls bei Bökiebsunfall 

!ö Bescheinigung über Fortdaue_rlEnde dei Berufsausbildun!
+ Meldepflichten bei Gefahrguttrari§porten

lg

o

I

Regelmäßife Doku-rüentations- und Berichtspflichten !

Hieran zählen zum Beispiel:
Ö Verrpflichtung zur bedarfs- oder regeLnäßigen Erhebung, Aufbereitung und B.ereithaltung von

AlgabenlDateq z.B. zu StatistiscLen oder staatlichen Kontrollzwecken
+ der Uriternehmen

o

' Vgl. Bertelsmann Stiftung, Handbuch zur Messung von Btirokratiekosten, S. I I (erscheint 2006)
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Grundlagen und Definitionen

o Informationen mit l(snnzeichnungscharakter für Dritte

Iüerzu zählen zum Beispiel:
4 Energiekennreichnungen von Haushaltsgeräten

+ Verpflichtung.zur Preisauszeicbnung

o Informationen ohne Kennzeichnudgscharakter fürDrittc.

HierzuzählenzumBeispiel ,',.r. , r .r
+ Mitteilungspflichten des Arbeitgebers gegenüber seinen Arbeitnehmbrn

+ Verpflichhrng zur amüiche.n Bekamtuachtrng
+ Verpflichtung zur V,eröffentlichung von Angaben.beispielsweise im Ratrmen d9.s Verbrau-' -

chei-, Natur- und U:irweltschuües (2.B. Kennzeichnung von Produkten oder teihnischen An-
lagen, Finarizprospekte) r

t,

Genehmigungspflichten: Anträge auf Erteilüng äio". Genehmiguüg, Eilaubnis, Anerkennung
oder Freistellung (als allgemeine Genehmigung.oder Einzelgenehmigung)*

o

Hieran zählen zum Beispiel:'";-;;"{ärSäo"*rrrbo 
ä",ietniffig"rrertururissen (Bau-Lää"tifrurg"nehmi-

glngen, Genehmigung zum Beheiben eines bestimmten Gewerbes, Berufsanerkenllung)

vom Sonn- und Feiertagsfabrverbot, Alhag auf eine Freistel:
__-, f rr

+ öenehmigungzur-Abweicüung
'lung§besch'etuüCu+Ei t

t '. t

o Eintragun gs-, Registrierungspfl ichten

Hieran zählsa zum Beispiel:

0 Verpflichtur§ zur Eintragung in das Handelsregi3ter, Grundbuch odör die Hantlwertsro[e ti

+VerpflichtungzumFühreneinesMelderegisters,Besucherregisters,etc.

o Zertifizierung von Produkten und Verfahren

Hieran zÄhlet zirm Beispiel:

4 7ßnifuzien:rrlg als Betrieb des ökologischen Landbaus

. P Genehmigungwerfahren bei Medikamenten

I t,
Kontrollbesuche / Zusammenarbeit bei Audits

Hierzu zählen zum Beispieli 
,

+ Dateno di" fir{ einen Kontollbesuch bereitlestellt'werden mässeJt

o Anträge r,rf G"*en.ung einer GeTleistung des Staates (Subventions- oder Beihilfeantrag)

.iHi'erzu zÄhlen zum B eisPiel:
E) Feartagung von.So:ialleistunggq Zulagen,!ördermitteln, Zusclipse1, Beihilfen !-a*r. Sub-.

" ventioo", lelq§"liließlich hierzü:brforderlichär AuskünfteA.Iachweibe des Antragstellers)

.,t

o

10

a, tr

I

,t

I

t.



Nicht als Informationspflibhten sind insbesondere zü betrachten:

r Formvorgaben und einzelne Inhaltsvorgabeir füi' eine Informationspfl icht
o ,. b. irt die PflichL einen Bericht zri erstellen, eine tnfoÄationqpfliiht - nicüt jedoch die

einzglaga Inhalts- und Formvorgabeä hierzr4 aber diese Detailangaben,sind als Bestand-
' teile bei derAufir,andberecbnrhg frr die gesamte Informationspflichtä.berucksichtigen

l
I

.!

o iein inhäItüc[e/materielle verpflichtungea 
!

o auch wenn der Einbau einer h'ilteränlage nachweispflichtig ist, so ist der Einbau als sol-
cher ke ine Informati onsipfl icht

-. Erhebung und'Überweisung (Abführen) von Mitteln dh den Fiskus ,

. o nur die MiJtqtlgg über beispielsweise Höhe und ZrrsammenseEung der erhobenen.Be-
tnge zifilt als Inf_ormationspflicht, nicht abcr die Überweisung selbst.

o bildliche Darstellungen zur direkten Verhaltensbeeinflussung (Schilder; Verkehrszeichen, Pik-
trogramme etc.)

o Ein Shaßewerkehrsschild, dris einbestimmtes Verhalten definiert (Tempo 30-Zoneu), ist fäiitiner ärhaltlichen'pfticüt un<i damit keLe Informationspflicht
o ,* ,"htiftli"h (auch in Etikettform) oder elekhonisch berbizulialtende'uud/oder zu ü-

bermittelade Daten zihten,als .Ipformationspflicht

r auf Ermessön dei Behörde oder auf Freiwilligkeit beruhenddlüformätionstransfers
o da mit Ermessen und Freiwilligkeit keine messbaren Ergöbnisse einher gehen, werden

nqlay_qpgend_vorg9g9b.-eq_ä- PJl!g_h!e_q(§_qll_-[41;.ss_v_olschriften)

Jede Informationspflicht besteht gewöhnlich aus einer Reihe unterschiedlicher Informati-
onen bzw. Daten, die bereitgestellt werden müssen (im Folgenden Datenanforderungen).
So stellen zum Beispiel die in einer Norm verlangten Einzelangaben bei einer Antragstelj
lung jeweils für sich betrachtet je eine Datenanforderung dar (wie Name, Einkommen,
Familienstand, etc.). Diese Einzelangaben werden jedoch in dem Gesamtvorgang ,,An-
kagstellung" zusammengefasst und als eine gemeinsame lnformationspflicht betacht'et.
Erst bei der Aufivandermittlung muss berücksichtigt werden, wie schwierig oder zeitauf-
wändig das Bereitstellen der einzelnen Datenanforderung ist oder unter Umständen sein
kann.

2.1.2 Zu untersuchende Normen

Hinsichtlich der zu untersuchenden Normen und den damit einher gehenden lnformati-
onspflichten muss unterschieden werden zwischen bereits bestehenden Rechtsgrundlagen
und neuen Gesetzen beziehungsweise Gesetzen, die geänderUerweitert werden sollen. Ftir
lnformationspflichten im Zusammenhang mit neuen/modifizierten Gesetzen ist unabhän-
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Grundlagen und Defuritionen

gig davon, ob sie sich an die Wirtschaft, den Bürger oder die Verwaltung wenden, ent-

sprechend Kapitel 6 zu verfahren.

Für bestehende lnformationspflichten (Kapitel 5) gilt Folgendes:

pflichten zu untersuchen. Den Ressorts bleibt es grundsätzlich freigestellt, ob und in-
wieweit sie bereits von Anfang an Verwaltungsvorschriften einbeziehen.

bereits mindestens zwei Jahre in Kraft sind. Inforrnationspflichten, die nicht solange in
Kraft sind sowie neue Informationspflichten werden grundsätzlich erst nach Ablauf
dieser Frist einer Messung unterzogen. Bei begrtindetem Anlass ist eine Zeitmessung

bereits vor bzw. nach dem Ablauf der Zweijahresfrist möglich.

mehr Wachstum und Beschäftigung werden im ersten Schritt die Informationskosten
der Wirtschaft gemessen. Die lnforrnationspflichten der Bürger und der Verwaltung
werden gnrndsätzlich erst im Anschluss daran in die Messung einbezogen. Den Res-

sorts ist es freigestellt, diese schon jetztnt. erfassen.

dieses bereits durch einen Rechtssetzungsakt des Bundesgesetzgebers in nationales

Recht umgesetzt worden ist und der Bundesgesetzgeber bei der Umsetzung eine zu-

sätzliche lnformationspflicht begründet oder eine von der EU eingeflihrte lnfonnati-
onspflicht verschärft hat (näheres hierzu siehe Kapitel 5 und 8).

dem wird ein enger Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit in einzelnen kon-

kreten Projekten angeboten. Eine Zusammenarbeit liegt insbesondere dann nahe, wenn

eine Informationspflicht auf Bundesrecht beruht, weitergehbnde Konkretisierungen auf
Landesrecht zurückzuführen sind (so genannte Regulierungskaskade).
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2.2 Zielgruppen

Zielgruppe der SKM-Messung sind die Normadressaten der gesetzlichen Regelung einer
Informationspflicht. Dies können die Wirtschaft, Btirger aber auch die Verwaltung selbst
sein.

a Wirtschaft

Fär die Umsetzung des Standardkosten-Modells in Deutschland gehört nx Zielgruppe der
Wirtschaft jede Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, welche zum Bruttoin-
landsprodukt (BIP) zu Markpreisen beiträgt und dem Privatsektor zugerechnet wird. Der
Privatsektor umfasst auch karitative Organisationen und den ehrenamtlichen Sektor; nicht
darunter fallen gemäß Klassifikation der Wirtschaftsntteige Ausgabe 2003 (NACE) die
Abschnitte L (Verwaltung), P (Private Haushalte) und Q (Exterritoriale Körperschaften
und Organisationen). Diese Definition orientiert sich an den Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen (VGR), die europaweit auf einer einheitlichen Methodik basiert (ESVG).

Für den Begriff ,,Unternehmen" als wichtigste Gruppe des Normadressaten Wirtschaft
gibt es keine einheitliche Definition. Im System der Untemehmensstatistiken der Statisti-
schen Amter ist ein Unternehmen definiert als ,,kleinste rechtlich-selbständige Einheit, die
aus handels- bzw. steuerrechtlichen Gründen Bücher führt und eine jährtiche Feststellung
des Vermögensbestandes bzw. des Erfolgs der wirtschaftlichen Tätigkeit vornehmen
muss." Das Unternehmen umfasst alle Betriebe und schließt freiberuflich Tätige mit ein.
Verwaltungen (Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit usw.) sind nach dieser
Definition keine Unternehmen, da sie keine Bücher aus handels- bzw. steuerrechtlichen
Grtinden flihren.

Einen ersten Eindruck über die Größenordnung der Zielgruppe Wirtschaft vermittelt eine
Auswertung aus dem Unternehmensregister der Statistischen Amter (Tabelle 1, folgende
Seite). SKM-relevante Bereiche wie zum Beispiel die Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
sind bei dieser Aufstellung jedoch nicht enthalten.
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Grundlagen und Definitionen

Tabelle 1: Anzahl der Unternehmen nach Wirtschaftszweigen

Wirtschafuabschnittl)
Unternehmen

insgesr-t

Untemehmen mit ... bis ... sozialversiche-
mngspfl ichti g Beschäfti gten

0-9 l0-49 50 -249 250 und
mehr

C Bergbau und Gewinnung von Steinen und
Erden \

D VerarbeitendesGewerbe
E Energie- und Wasserversorgung
F Baugewerbe
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von

Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütem
H Gastgewerbe
I VerkehrundNachrichtenüberrnittlung
J Kredit- und Versicherungsgewerbe
K Grundstücks- und Wohnungswesen, Ver-

mietung beweglicher Sachen, Erbrin-
gung von wirtschaftlichen Dienstleistun-
gen, anderweitig nicht genannt

M Erziehung und Unterricht
N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen
O Erbringung von sonstigen öffentlichen und

persönlichen Dienstleistungen

2872
282535

9707
315 6s0

719 |4
258931
130 633

43297

827 308
53 940

222871

2147
217 231

8233
279836

6r,21s6
246&9
lL5026
39ffi

7UU5
43 839

1950ß4

578
47 124

750
32678

ß294
r0968
12979
1622

v'7w
8 099

20012

124
14411

535
2941

7ß9
I 198
2t95
I 301

23
3769

r89
195

I 175
lt6
433
730

I 143
384

I 513

6 613
l 618
6312

301 857 286071 12637 25W 559

Zusammen 3 168715 2880711 230448 47327 10229

l) Klassifftation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 CNZ2003).
Quelle: Nahm, M; Philipp, K.: Strukturdaten aus dem Unternehmensregister und Aspekte der Untemeh-

mensdemografie, WiSta, Heft 9, 2005, S. 940.

Die Unternehmensstatistiken der Statistischen Amter und das Unternehmensregister bil-
den eine wichtige Basis für statistische Auswertungen im Rahmen der SKM-Messung (für

die Ermittlung der Mengenkomponente). Das Unternehmensregister wird in der Regel für
Auswertungen aber nur eine erste Basis sein, die genutzt werden kann, wenn keine spezi-

fische Fachstatistik vorliegt. So muss beispielsweise auf die Landwirtschaftsstatistik zu-

rückgegriffen werden, wenn Infonnationspflichten gemessen werden sollen, die speziell

die Landwirtschaft beteffen. Bei Informationspflichten, die im Rahmen der Steuerfestset-

zungsverfahren existieren, werden die verschiedenen amtlichen Steuerstatistiken die Men-

genkomponente defini eren.

Beispiel:
Die Agrarstrukturerhebung des Statistischen Birndesamtös weisi'13.563 ündwirtschaftti
che Betriebe des ökologischen Landbaus aus (das sind 3,5 yo aller landwirtschaftlichen

Betriebe). Bei Informationspflichten, die spezie[ den ökologischen Landbau.beffeffen'

(2.8. beim Zertifizierungsverfahren eines ökologisch-landwirtschaftlichen Bätriebesl,l

-mus.s daher_ diese Zabl als Gnrndlage ge_n_ornmen werden.
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Zielgruppen

Ebenfalls zum Normadressaten Wirtschaft nt zählen sind Unternehmen mit Sitz im Aus-
land, wenn diese von einer Informationspflicht betroffen sind, die auf deutschem Bundes-
recht oder auf intemationalen Übereinkommen beruht.

Bürgero

Alle Inforrnationspflichten, die sich an nattirliche Personen richten und nicht die Verwal-
tung oder die Wirtschaft betreffen, sind Informationspflichten des Bürgers. Ist eine nattir-
liche Person ein Untemehmer, dann sind diejenigen tnformationspflichten, die sich an die
Person aufgrund ihrer Eigenschaft als Untemehmer richten, lnforrnationspflichten der
Wirtschaft.

o Verwaltung

Als staatliche Stelle (Verwaltung) gelten die mit der Wahrnehmung von Verwaltungsauf-
gaben betrauten Verwaltungsträger (rechtsfZihige Körperschaften, A:rstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts einschließlich Beliehene im Rahmen der ihnen übertragenen
hoheitlichen Kompetenzen). Nach der NACE-Klassifikation, Ausgabe 2003, werden diese
Einheiten dem AbschnittL ntgeordnet. Statistische Angaben sind gegenwärtig zu diesem
Abschnitt im Untemehmensregister nicht enthalten.

o Einbeziehung der Zielgruppen in die Messung

Wie in Abschnitt 2.1.2 dargestellt, beschränkt sich die SKM-Messung der bestehenden
Informationspflichten im ersten Schritt auf die Wirtschaft als Zielgruppe und soll erst im
Anschluss daran auf die Btirger und die Verwaltung ausgedehnt werden. Der Umstand,
dass auch die Informationskosten von Bi.irgern und Verwaltung gemessen werden sollen,
ist schon im Rahmen der Vorbereitung der SKM-Messung bei der Wirtschaft zu berück-
sichtigen. Um Mehrfacharbeiten zu vermeiden, sollten bei der Gesetzesanalyse zur Identi-
fikation von lnformationspflichten (siehe Abschnitt 5.1) bereits die Inforrnationspflichten
der Bürger und der Verwaltung mit aufgenorlmen werden, auch wenn diese bei der ei-
gentlichen SKM-Messung im ersten Schritt, die ausschließlich beim Normadressat Wirt-
schaft erfolgt, nicht berücksichtigt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass bei der
nachfolgenden Messung der Bürokratiekosten von Bürgern und Verwaltung viele Rechts-
at<te nicht mehrfach analysiert werden müssen.
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3 Berechnungsmodell

Kern des SKM ist ein Berechnungsmodell, dessen Annahmen und Aufbau im folgenden

Abschnitt näher erläutert werden.a

3.1 Annahmen und Voraussetzungen des Modells

3. I . I Betrachtung typischer Verholtensweisen
zur Erfil lung von Standardaktivit ät en

Beim SKM werden die zur Erfüllung einer lnformationspflicht notwendigen Arbeitsschrit-
te in so genannte Standardaktivitäten zerlegt. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass zur
Erfüllung der Informationspflichten sehr ähnliche Arbeitsschritte notwendig sind, die sich

in Kategorien einteilen lassen. Dies gilt unabhängig von der konkreten Ausgestaltung der

lnforrrationspflicht. Die Erfahrungen aus den Niederlanden zeigen, dass eine Informati-
onspflicht in 14 Standardaktivitäten zerleg! werden kann (siehe hierzu Tabelle 6, Seite

S3)5. Die endgültige Festlegung der Standardaktivitaten ist erst im Zluge der Vorbereitr.rng

der Zeitmessung notwendig. Dabei wird die Entwicklung auf EU-Ebene (Methodenhand-

buch der ELI) berücksichtigt.

Des Weiteren geht es beim SKM nicht darum, alle erdenklichen Verhaltensweisen abnt-
decken, sondem um die Betrachtung eines idealtypischen Abbilds der tatsächlichen Ver-
haltensweisen. Idealtypisch bedeutet hierbei, dass die Unternehmea zwar bestrebt sind,

einer ,,idealen" Verhaltensweise zu folgen, diese aber in der Praxis nicht erreichen. Aus

diesem Bestreben der Untemehmen bilden sich jedoch typische Verhaltensweisen heraus,

die für die Analysezwecke des SKM im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen von SKM werden

bürokratische Prozesse sowie Verwaltungshandeln und -kosten standardisiert, indem von

,,normalen" bztu. durchschnittlichen Verhaltensweisen ausgegangen wird. Damit fokus-

Zum Berechnungsmodell vgl. u.a. Nijsen, A.; Vellinga N.: A model to measure the administrative bur-
den of businesses, Zoetermeer 2002, Chaite, D. et al. (internationale Arbeitsgruppe): Das Standard-
Kostenmodell - Konzept zur Definition und Quantifizierung des Verwaltungsaufuandes für Unterneh-
men durch staatliche Regulierung, Stand: Mai 2000; sowie Barnes, M. el al.: Die Messung administrati-
ver Kosten: Handbuch flir das Standard Cost Model in Großbritannien, September 2005.
Bei der Anwendung des SKM in Dänemark und Großbritannien wird von 16 unterschiedlichen Standard-
aktivitäten ausgegangen. Vgl. für Dänemark AMVAB (ILsg.), Manual for conducting Standard Cost Mo-
del measurements, Juni 2005, S. 3l-32 sowie für Großbritannien sowie Barnes, M. el al.: Die Messung
administrativer Kosten: Handbuch für das Standard Cost Model in Großbritannien, September 2005, S.

56-57.
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Annahmen und Voraussetzungen des Modells

siert sich das Modell nicht auf die Ausnahmen, sondem nimmt das typische Verhalten und
die typische Prozessgestaltung in den Blick. Eine solche Betrachtung dient der Erzielung
höchstmöglicher Repräsentativität, die notwendig ist, um belastbare Ergebnisse zu gene-
rieren. Werden dagegen extrem ineffiziente oder effiziente Untemehmen betrachtet, wer-
den die tatsächlichen Bürokratiekosten über- bzw. unterschätzt.

' Aufgabe des SKM ist es deshalb nicht, die tatsächlichen Kosten eines einzelren Unter-
nehmens zur Erftillung einer Informationspflicht zu ermitteln. Die Anwendung des SKM
vollzieht sich unter der Annahme normal effizienter Befolgung durch die Untemehmen.6
Das heißt aus der Gesetzgeberperspektive werden durchschnittliche Verhaltensweisen zur
Befolgung gesetzlicher Informationspflichten angenommen. Diese A:rnahme bezieht sich
auf zwei Aspekte: Erstens dürfen nur die Arbeitsschritte berücksichtigt werden, die aus

der Gesetzgeberperspektive zwingend erforderlich und plausibel sind, zweitens wird ein
normäl effizi enter Zeitaufw and angenommen.

Das durchschnittlich effiziente Unternehmen wird ennittelt, indem eine Reihe typischer
Unternehmen der Zielgruppe sowie gegebenenfalls vorhandene externe Dienstleister für
nach außen vergebene Aufgaben der Untemehmen und unter Umständen weitere Fachleu-
te befragt werden. Mit den Ermittlungen in den Unternehmen soll festgestellt werden, wie
viel Zeit die Unternehmen auf die einzelne Aktivität verwenden, die mit der Erfüllung
einer lnforrnationspflicht verbunden ist. Anschließend wird eine Prüfung vorgenorrmen,
um festzustellen, ob die Ergebnisse widerspruchsfrei sind. ist dies nicht der Fall, werden
so lange weitere Untemehmen in die Überprüfung einbezogen, bis ein standardisierter
Zeitaufw and festgelegt werden kann.

I

Hinweis:

Ein Unternehmen, das eine Verwaltungstätigkeit mit normal verfretbarem Aufwand durch-
führt, zeichnet sich dadurch aus, dass der Zeitaufivand für die Durchführung der Tätigkeit
nicht wesentlich vom Aufivand anderer - ähnlicher - Unternehmen abweicht. Darauf ba-

u Vgl. hieran Merck (Ilrsg.): Bürokratieabbau und Btirokratiemessung in der Bundesrepublik Deutschland,
Oktober 2005, S. 48 ff.
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Berechnungsmodell

sierend kann ein normaler Zeitaufivand ennittelt werden, indem die angegeben Zeiten der

Unternehmen miteinander verglichen werden. Zeigt sich zum Beispiel, dass über 80 Yo der

Unternehmen ungeführ t0 Minuten für eine Verwaltungstätigkeit benötigen, so kann disss

Zeit als Standardaufuand eines norrnalen Unternehmens angenommen werden. Dies gilt
dann unabhängig von den Zeiten der übrigen Unternehmen. Zeichnet sich nach einer ers-

ten Befragungswelle kein Trend zu einem bestimmten Zeifnrert ab, so müssen weitere Un-
ternehmen befragt werden und zwar solange, bis sich ein stabiler Wert ermitteln lässt.

Folgende Abbildung verdeutlicht die beschriebene Vorgehensweise.

Abbildung 1: Nofwendige Anzahl an befragten Unternehmen

Unternehmensbefragung :

Ut, Uz, ..'.., Un

Zeiten:
Utt, Urz, ....., Utn

Kein Trend gegeben Trend gegeben

Festlegung der
Standardzeit
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Annahmen und Voraussetzungen des Modells

Im Handbuch der intemationalen Arbeitsgruppe zum SKM findet sich hierzu das in Tabel-
le 2 wiedergegebene Beispiel.

Tabelle 2: Zeitmessungen in Unternehmen @eispiele)

Quelle: Charite, D. et al.: Das
Manual for conducting

Standard-Kostenmodell, S. 27, Stand: Mai 2005, sowie AMVAB (Ilrsg.),
Standard Cost Model measurements, S. 55.

Bei einer Entscheidung nach Maßgabe der obigen Abbildung müssen bei der Verwal-
tungstätigkeit C weitere Untemehmen befragt werden. Dagegen sind bei den anderen Tä-
tigkeiten klare Trends zu erkennen. Bei der Verwaltungstätigkeit A werden 10 Min. ange-
nolnmen, bei B 15 Min und bei D 20 Min, wobei für das Ergebnis bei der Verwaltungstä-
tigkeit D das Hinz-uziehen von Experten notwendig ist.

3. 1.2 Einheitliche Modellanwendung

Ziel der SKM-Messungen ist die Bereitstellung von umfassenden Ergebnissen über den
Umfang brirokratischer Lasten nicht nur bezogen auf Einzelnonnen sondem auch für gan-
ze Gesetzgebungsbereiche. Hierzu ist es erforderlich, dass die verschiedenen bereichsspe-
zifischen SKM-Messungen auf einer einheitlichen Vorgehensweise beruhen. Belastbare
und verwertbare politische Empfehlungen sind nur möglich bei einheitlicher Anwendung
und einheitlichem Vorgehen sowie gleicher Interpretation der Messergebnisse. Dies setzt
eine systematische und einheitliche Dokumentation und eine fundierte methodische Basis
voraus. Eine solche Referenzbasis unterstützt in Form von Begriffsdefinitionen das Ver-
ständnis und die Qualitat der Messungen.

Verwaltungstätigkeit A I
I

Verwaltungstätigkeif ts 
-

Unternehmen 1

Unternehmen 2

Untemehmen 3

Unternehmen 4

Unternehmen 5

VerwaltungstZitigkeit C

Untemehmen 1

Untemehmen 2

Untemehmen 3

Untemehmen 4

Unternehmen 5

Untemehmen 1

Untemehmen 2

Unternehmen 3

Experten 4

Experten 5

Verwaltungstätigkeit D

10 min

10 min

10 min

10 min

30 min

10 min

20 min

10 min

20 min

l5 min

10 min

20 min

25 min

20 min

15 min

Unternehmen I
Unternehmen 2

Unternehmen 3

Untemehmen 4

Unternehmen 5

10 min

20 min

50 min

2 min

5 min
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Berechnungsmodell

Das SKM ist ein pragmatischer Messansatz, aus dem sich Richtwerte zum Belastungsum-

fang ergeben. Reduzierungsziele können so festgelegt und Schwerpunktbereiche bestimmt

werden. Vor diesem Hintergrund kommt es darauf an, dass das Modell von den Bundes-

ressorts einheitlich angewandt wird, damit die ermittelten Richtrverte auf der gleichen Me-
thodik beruhen.

Die der Messung zugrunde gelegte Methode ist aber nicht statisch, sondem wird im Zuge

der Bearbeitung und der damit gewonnenen Erkenntnisse weiter entwickelt.

Im Rahmen der Umsetzung des SKM auftretende offene Methodenfragen sind mit der

Geschäftsstelle zu klären, soweit sie keine grundsätzlichen Auswirkungen auf die metho-

dische Ausrichtung haben. Falls weit reichende Methodenänderungen notwendig werden,

sind di ese vom Staats s ekretärsaus schu s s Btirokrati eabb au zu genehmi gen.

3.2 Parameter zur Messung der Informationspflichten

Mit Kosten je Zeiteinheit, Zeitaufivand, Übermittlungshäufigkeit und Größe/Anzahl der

Zielgruppe sind vier Parameter für den Verwaltungsaufuand zu beachten, auf die im Fol-
genden näher eingegangen wird.

o Kosten je Zeiteinheit

Die Kosten, die durch die Ausführung einer Verwaltungstätigkeit entstehen, setzen sich

zusarnmen aus Lohnkosten, Gemeinkosten und eventuell anfallenden Anschaffungskosten.

Der Lohnsatz (Tarif T) gibt den Preis für die Ausführung einer Verwaltungstätigkeit durch

die Untemehmen und die Verwaltung je Zeiteinheit an. Dabei wird zwischen einem inter-

nen Lohnsatz und einem externen Kostensatz unterschieden. Bei Informationspflichten,

die den Btirger betreffeir, wird kein Lohnsatz ermiffelt, sondern nur der Zeitaufivand quan-

tifiziert.

lntemer Lohnsatz

In der Regel werden die zur Befolgung von lnformationspflichten notwendigen Verwal-
tungstätigkeiten vom betroffenen Untemehmen oder der Verwaltung selbst ausgeführt.

Hierdurch entstehen Kosten in Form von Löhnen und Gehältem. Eine Verwaltungstätig-

keit wird dahingehend qualitativ beurteilt, welches Qualifikationsniveau zur Ausführung

der Tätigkeit erforderlich ist. Das Qualifikationsniveau bestimmt die Höhe der Lohnkos-

ten, die zugrunde gelegt werden. Die Differenzierung nach Qualifikationsniveaus wird
jedoch bei einfacheren Informationspflichten nicht notwendig sein; insofern kann hier

I

I
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Parameter zur Messung der Informationspflichten

schon allein aus Praktikabilitätsgründen (finanzjeller Aufivand, Zeitavfivand) darauf ver-
zichtet und auf einen Durchschnittswert zurückgegriffen werden.

Welcher Lohnsatz bei einer gesetzlichen lnformationspflicht zugrunde gelegt wird, richtet
sich danach, ob es sich um eine branchenspezifische oder branchenübergreifende Informa-
tionspflicht handelt. Bei branchenspezifischen lnformationspflichten sind die Lohnkosten
der betroffenen Branchen zu berücksichtigen, bei branchenübergreifenden dagegen die
Lohnkosten aller Branchen.

Extemer Kostensatz:

Werden bestimmte Verwaltungsprozesse durch exteme Dienstleistungsanbieter (zum Bei-
spiel Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte) ausgeführt, so wird deren extemer Tarif
zugrunde gelegt.

..Sowieso-Kostön":

Eine Reihe der im Zusammenhang niit einer staatlichen Informationspflicht bereitgestell-
ten [nformationen werden von Untemehmen im Rahmen der normalen geschäftlichen Tä-
tigkeit ,,sowieso" ermittelt; sie sind daher nicht unbedingt als Verwaltungsaufivand zu
betrachten, die aus staatlich veranlassten lnformationspflichten resultieren. Ein Unterneh-
men wtirde diese Verwaltungstätigkeiten auch ausführen, wenn keine gesetzliche Informa-
tionspflicht existiert. In der Praxis ist es allerdings schwierig, die Verwaltungstätigkeiten
zu ermitteln, die der Untemehmer,,sowieso" ausführen würde. Sie sind deshalb grundsätz-
lich nicht aus der Messung auszuklammern.

Gemeinkosten:

Die Gemeinkosten umfassen bestimmte Kosten, die den direkten Lohnkosten eines einzel-
nen Angestellten hinzuzurechnen sind. Im gegebenen Zusammenhang gehören hierzu Fix-
kosten zum Beispiel für Immobilien (Miete oder Abschreibung), Telefon, Heizung, Etekt-
izität,IT-Ausstattung usw. Die Gemeinkosten werden bei den Berechnungen nach dem
SKM auf Bundesebene nicht berücksichtigt. Im Fall eines intemationalen Vergleichs
(Benchmarking) ist ein Gemeinkostenaufschlag in jeweils vergleichbarer Höhe vorzu-
nehmen (zum Beispiel bei einem Vergleich mit den Niederlande 25 Yo und mit Großbri-
tanniga 30 %\ Hierzu werden die weiteren Entwicklungen - insbesondere auf der EU-
Ebene - abntwarten sein.
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Berechnungsmodell

Anschaffungskosten:

Wenn eine Anschaffung ausschließlich mit dem Zweck erfolgt, das Unternehmen in die

Lage nt versetzen, spezielle Informationspflichten zu erfüllen, kann die Anschaffung in
Höhe des jährlichen Abschreibungssatzes berücksichtigt werden. Der jährliche Abschrei-

bungsbetrag wird dabei mit der Zahl der betröffenen Untemehmen multipliziert.

Sofenr die Anschaffung nicht ausschließlich für die Zwecke der Erfüllung der Informati-
onspflicht öder der Datenbeschaffung erfolgt, wird sie bei der Messung nicht berücksich-

tigt. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen einen lnternetanschluss flir die Erfüllung einer

digitalen Berichtspflicht benötigt, der Anschluss zugleich aber auch anderen Kommunika-

tionszwecken des Unternehmens dient, erfolgt keine Berücksichtigung.

o Zeit

Unter dem Parameter Zeit (Z) ist der Zeitbedarf in Minuten zur Erfüllung einer Informati-
onspflicht zu verstehet) z;tLm Beispiel die Zeit für die Ausfüllung eines Antrags.

Die Ausitellung einer Arüeitsbescheinisuns durch ein unternehmen dauert im Regelfalla-o ;-- -l - : *"-
22 Minuteh

'-- + r-J-:-i-- 4--'t_' '_--E-J<_{_'++ --': ' _-- 4?L'

. Übermittlungshäufigkeit / Periodizität

Die Übermittlungshäufrgkeit (H) bestimmt, wie oft p.o Jahr eine bestimmte Informations-
pflicht erfüllt werden muss. Sie ergibt sich häufig aus der gesetzlichen Regelung..

Beispiel:
Eine Lohnsteueranmeldung muss von jedem Untemehmen in ddr Regel zwölfoial inner-

halb eines Jahres vorgeirorhriren werdön. Die Übermittlurigshäungkäit ndt;somit den Wert
L2*,. . i

o Größe der Zielgruppe

Hierunter wird die Anzahl der betroffenen Unternehmen, Bürger oder Verwaltungseinhei-

ten verstanden, die von einer spezifischen lnformationspflicht betroffen sind. Die Größe

der Zielgruppe kann einerseits dadurch bestimmt sein, dass der Normadressat gesetzlich

verpflichtet ist periodisch wiederkehrend einer Informationspflicht nachzukommen. In
diesem Fall bestimmt sich die Größe der Zielgruppe durch die Anzahl derer, die von der
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Formel zur Berechnung des Verwaltungsaufüands. . .

gesetzlichen Regelung betroffen sind. Andererseits kann sich die Größe der Zielgruppe
auch nur durch die Anzahl der tatsächlich auftretenden Fälle definieren. Dies ist bei ln-
formationsverpflichtungen der Fall, denen die Wirtschaft, Bürger oder Verwaltung nur bei
bestimmten Handlungen nachkommen muss.

3.3 Formel zur Berechnung des Verwaltungsaufwandes von Informa-
tionspflichten

Der gesamte Verwaltungsaufivand durch bestehende Informationspflichten ergibt sich aus
der Summe der Verwaltungskosten der einzelnen tnformationspfl ichten.

t_"*-_-_'"--""---_' - .*'--

NJ

---*^-i
I
I
I

c);,'VA: ZW,
i= l'

VA : Verwaltungsäufwand insgesamt d-urbh best'ehende Informations-
irflichten
VKi : Verwaltun gskosten' der i-ten Informati onspflicht
N Auahl der Ip_&ryqqtiosspfl rsh!p_q_

J

I

.wober:
I

I
It.
tL.*_ _

Für die Praxis folgt daraus, dass die Kosten für jede spezielle lnformationspflicht geson-
dert berechnet werden. Anschließend werden die Einzelergebnisse zu einem Gesamter-
gebnis summiert.
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Berechnungsmodell

Die Kosten einer einzelnen Informationspflicht (VKi) werden auf der Grundlage der fol-
genden Formel gemessen:

VI(i: Pi * Qi Gf)

wobei: Pi : Preis ftr die Erfüllung der i-ten Informationspflicht
i- -- . : -. -Qi = 

j ährJi ch e. H äu! gk-e-[- ä.erj-!er Injorm alionsp f Ii ch1

Die Komponenten Preis und Menge der Berechnungsformel werden durch die in Ab-
schnitt 3.2 beschriebenen Parameter errechnet. Die Ennittlung des Preises (P1) einer In-
formationspflicht erfolgt durch multiplizieren des Lohnsatzes je Zeiteinheit für die Durch-

führung der Verwaltungstätigkeit (siehe Parameter Kosten) mit der für die Durchführung

einer Verwaltungstäti gkei t erforderlichen Zei t (s i ehe Parameter Zeit) :

Pi:Tr* Z
lJ { " r

-wobei: Ti: Tarif für die Durchführung der i-ten Informationspflicht t j

It /i : erforderliche Zeitfu die Durchlilrqrg 4er i-ten Infomralionspnjglft---i

;;; ;.. ä ,.rr,rn, *..0.; ;o n, u.r,i*rr,tt st rdardaktivitäten, die für die

Durchflihrung der Informationspflicht notwendig sind, gemessen. Zi ist daher die Summe

der Zeiten der für die Erfüllung einer Informationspflicht notwendigen Standardaktivitä-

ten.

7Si.i: Zeitfix die Durchführung der j-ten Standardaktivität der i-ten ln-
formationspflicht
M: Anzahl der Standardaktivitäten

Erfahrungen in den Niederlanden haben gezeig!, dass sich die Erfüllung einer lnformati-
onspflicht in maximal 14 Standard zerlegen lässt (M:14).

Die Standardaktivitäten einer lnformationspflicht können von Bearbeitern mit unter.-

schiedlichen Qualifftationsniveaus durchgeführt werden. Darüber hinaus werden die

Standardaktivitäten unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Kostensätze

der unterschiedlichen Qualifrkationen unterschiedlich stark in den Tarif eingehen. Der

Mzi: ZZ$,
j=l

wobei
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Formel zur Berechnung des Verwaltungsaufivands

Tarif für die Erfüllung einer lnformatiotrspflicht (T) ist daher ein mit der Zeit gewichtetes
arithmetisches Mittel der Tarife der mit der Durchführung betrauten Bearbeiter.

0r)
Ti

M
»TS;'* ZSü

I
Zi j=t 

"

Iwobei: TSii : Tarif für die Durchfthrung derj-ten
:;El_Infofp_af qnsp-fl !_c!t -_.*_. *: -'

Standardaktivität der

Die Ermittlung der Menge (Qi) ergibt sich aus der Auahl der von der Informationspflicht
betroffenen Untemehmen, Btirger oder Verwaltungseinheiten multipliziert mit der jährli-
chen Übermittlungshäufi gkeit:

Qi=AN*H ryr)

,wobei:
I

AN : Anzahl der Normadressatel (U. ntemelimen, Bürger,
tVerwaltung; auf die sich die Informationspflicht bezieht).

H: Übermittlungshäufigkeit (wie oft im Jabr wird die definierte
tiei einem Normadressaten ürqbeeflrhlt): ---.. - - -

Abschließend ein Beispiel für die Ermittlung des Verwaltungsaufwands einer Informati-
onspflicht (VKi: (T;* Z,) (AN * H)):

Beispiel: i,

Eine administrative Altivität dauert drei Stuüden (Z) und der Str:nde"nlohn (l) des B
I

schäftisten im.iv Untemehmen, -der die AktiviUt als einziger durghführt, ist 10,00 €
30,00 €. Wenn die Informationspflicht sich

i

Dgri
auf,Preis (Pi1 betäg1 daher 3 x 10,00

pro Jahr (H) die Verpflichtung,
000 administrative Alitivitäten

€ 6 Mio. €.
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Berechnungsmodell
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Folgende Abbildung verdeutlicht die Vorgehensweise von der Auswahl der gesetzlichen

Regelung bis zur Anwendung der beschriebenen Berechnungsformel.

Abbildung 2: Anwendung der Berechnungsformel

Auswabl der gesetzlichen Regelung

Tarif Zeit Anzaht Häufigkeit

Kosten pro Verwaltungstlitigkeit

Das Berechnungsmodell gilt unabhängig davon, ob die Kosten für neue oder bestehende

Informationspflichten gemessen werden sollen.

o Besonderheit bei einer Informationspflicht des Bürgers

Prinzipiell gilt, dass falls es sich um eine Informationspflicht des Btir§ers handelt, kein

Tarif (Tt) errechnet wird, da hier keine sinnvollen monetären Größen zugrunde gelegt

werden können. Bei den Bürgern ist daher neben der Häufigkeit ftI) der Indikator Zeit (Z)
die entscheidende Größe.

Die Kosten einer Informationspflicht werden aus der Multiplikation des Zeitaufwands (Z)
mit der Menge (Q) gebildet. Formal lassen sich hieraus den Verwaltungsaufwand einer

lnformationspfl icht darstellen als :

YK:Z*Qi
Die Summe der mit den einzelnen lnformationspflichten einhergehenden Verwaltungskbs-

ten (VKi) ergibt den Verwaltungsaufwand der Bärger insgesamt. Sofem sich für die Mes-

Erforderliche Verwaltung stäti gkeit

Identifizienrng ein zelner Informationspflichten

Jäihrliche Verwaltüngstätigköit

Verwaltungsaufrvand: Pieis x Menge



Dokumentation und Datenbank

sung der Informationspflichten des Btirgers aufgrund der Entwicklungen auf EU-Ebene
Anpassungsbedarf ergeben sollte, wird dieser berücksichtigt.

4 Dokumentation und Datenbank

Die Dokumentation und systematische Erfassung der einzelnen Verfahrenschritte ist flir
eine erfolgreiche Einfühnrng und Umsetzung der Messung nach der SKM-Methodik von
essentieller Bedeutung. Nur so kann Transparenzund Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse
für Außenstehende gewährleistet werden. Dies gilt für alle Phasen der Kostenmessung,
ausgehend von der Erfassung/Aaalyse der Rechtsgrundlagen und Inforrrationspflichten,
über die Ermittlung der Mengenkomponenten und Zeitaufwandsangaben bis zur Daten-
aufbereitung und Datenauswertung. Erfasst werden müssen nicht nur die für die Kosten-
messung unerlässlichen Merkmale (Gesetze, lnformationspflichten, Mengengrößen (Ü-
bermittlungshäufigkeit, Größe der Zielgruppe), Zeitaufivand (Stunden, Minuten), Kosten-
größen, usw.), sondern auch Metainformationen (Informationen über die Merkmale, z. B.
gesetzliche Fundstellen, Verweise auf andere Normen, Quellenangaben für Mengen-/
Zeitparameter, originärer Wert oder geschätzter Wert, usw.)

Zur systematischen Erfassung der lnformationspflichten in den Ressorts stellt das Statisti-
sche Bundesamt eine Eingabemaske zur Verfügung. Diese Eingabemaske gewährleistet
eine stukturierte Dokumentation und die Speicherung der Eingaben der einzelnen Res-
sorts in einer zentralen Datenbank. Hierzu wird das für Onlineerhebungen konzipierte
IDEV-Erfassungssystem der statistischen Amter verwendet, das an die Notwendigkeiten
der SKM-Messung angepasst wird.7 Dieses System ermöglicht, dass Inforrrationspflichten
von verschiedenen Stellen und Personen gleichzeitig erfasst und in eine zentrale Daten-
bank überführt werden. Der Zugnff auf das System erfolgt dezentral über das lntemet
(n@:tlwww-iaev.aesta . Zum Einloggen in das System erhält jeder Bearbeiter eine
Benutzerkennung und ein persönliches Passwort. Zusätzliche Soft- oder Hardware, außer
einem lnternetbrowser und einem lntemetzugang, sind nicht notwendig. lnsofern ist si-
chergestellt, dass jeder Bearbeiter von seinem Arbeitsplatz aus die notwendigen Schritte
durchführen kann. Die eingegebenen Daten werden online an das Statistische Bundesamt
übermittelt und können dort unmittelbar weiterverarbeitet werden.

Die jeweiligen Bearbeiter aus den Ressorts werden mit der Vergabe einer Benutzerken-
nung und eines Benutzerpassworts beim Statistischen Bundesamt registriert und in einer
Registrierungsdatenbank erfasst. Mit Hilfe dieser Registrierungsdatenbank können die

' DEV steht für Internet-Daten-Erhebung im Verbund.
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Dokumentation und Datenbank

Meldungen über lnformationspflichten automatisch einem Bearbeiter für eventuelle Rück-

fragen zugeordnet werden. Eine gesonderte Abfrage dieser Angabe in der Eingabemaske

kann daher entfallen. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass nur berechtigte Benutzer

Meldungen über das lnternet versenden können.

Die Bearbeiter haben für jede lnformationspflicht ein Formular auszufüllen, das aus fol-
genden Unterformularbn besteht:

. lnformationspflicht: hier wird vom Bearbeiter ein möglichst sprechender Name

der nt erfas s enden lnformationspfl i cht vergeben.

. Rechtsgnrndlagen: hier wird die der Informationspflicht zugrunde liegende

Rechtsgrundlage näher spezifrziert

o Beschreibung: dient der genaueren inhaltlichen Beschreibung der Informa-

tionspflicht

o Umfang: dient der Abschätzung, wie oft die lnformationspflicht von

den Normadressaten insgesamt jährlich erfüllt werden muss.

o Datenanforderungen: dient der Beschreibung, welche Daten/lnformationen der

Normadressat dem Infonnationsempfänger tibermitteln

muss.

Nachfolgendes Beispiel zeigtbeispielhaft den Aufbau des Unterformulars ,,fJmfang" (mit

Stand vom 30. Mai 2006).

Die Unterformulare ,,Informationspflicht", ,,Rechtsgrundlagen" und ,,Beschreibung" ent-

halten allesamt so genannte ,,Mussfelder", d.h. diese Merkmale müssen von den Bearbei-

tern ausgefüllt werden, da ohne diese Angaben die Kostenmessung nicht sinnvoll durchge-

führt werden kann. Die restlichen Unterformulare enthalten ausschließlich optionale Fel-

der, die nur ausgefüllt werden sollen, wenn den Bearbeitem über die abgefragten Punkte

gesicherte Informationen vorliegen. Das heißt nahirlich nicht, dass diese ,,Kann-Felder"
für die Informationskostenermittlung weniger wichtig sind.

28



Dokumentation und Datenbank

Abbildung 3: Die lDEY-Erfassungsmaske mit der Registerkarte,Umfang" und der Infor-
mationsverpflichtung

Richtet sich eine Informationspflicht an verschiedene Normadressaten (2.8. an die Btirger
und die Wirtschaft), dann sind diese als getrennte lnformationspflichten aufzufassen und
entsprechend zwei Formulare auszufüllen. Das kann aber ohne großen Arbeitsaufivand
über die Funktion ,,Kopieren von Formularen" über das Erfassungssystem durchgeführt
werden. Eine getrennte Erfassung dieser Informationspflichten ist notwendig, da Informa-
tionspflichten, die sich an die Wirtschaft richten monetär anders bewertet werden als In-
formationspflichten, die sich an Btirger wenden,

Eine konkrete Arbeitsanleitung über die Erfassungsmaske einschließlich der enthaltenen
Abfragepunkte wird den Ressorts gesondert zur Verfügung gestellt. Im Anhang I dieses
Handbuchs befindet sich eine Übersichtstabelle über die zu erfassenden Merkmalen.
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Kostenmessung bestehender lnformätionspfl ichten

Neben den von den einzelnen Ressorts in die Datenbank einzupflegenden Merkmalen zu

den lnformationspflichten werden in der SKM-Datenbank auch die in den nachgelagerten

Schritten im Rahmen der eigentlichen Messung zu erhebenden Informationen (Mengenan-

gaben, Zeittxerte, Lohnkosten, usw.) in die Datenbank eingepflegt. Darüber hinaus wird
die zentrale Datenbank auch die berechneten Standardkosten je lnformationspflicht enthal-

ten. Die Informationen aus der Datenbank stehen dem Normenkontrollrat sowie den

Bundessressorts für ihre Zuständigkeitsbereiche zur Verfügung.

Kostenmessung und Reduzierung bestehender Informati-
onspflichten auf Grundlage des Standardkosten-Modells

5.1 ldentifikationbestehenderlnformationspflichten

Für einen gesteuerten Abbauprozess bestehender Informationskosten ist die umfassende

Identifikation und Kategorisierung aller bestehenden Informationspflichten durch das für

die jeweilige Einzelnorm (Gesetz, Verordnung, Verwaltungsvorschrift) zuständige Bun-

desministerium zwingend erforderlich.

Da die umfassende Identifikation bestehender Informationspflichten die Basis für die an-

schließende Ermittlung der damit einher gehenden Kosten für Wirtschaft, Btirger und Ver-

waltung ist, muss hierbei größte Sorgfalt aufgebracht werden. Nur eine vollständige und

fehlerfreie Auflistung sowie Kategorisierung der bestehenden Lrformationspflichten ge-

währleistet, dass die Ergebnisse der SKM-Messung die Belastungsrealität durch lnforma-

tionspflichten realistisch widerspiegelt. Fehler in diesem ersten Verfahrensschritt führen

zwangsläufig nt einer verzerrten Wiedergabe der tatsächlichen Kosten. Als Hilfsmittel

dient den Ressorts die in Kapitel 4 beschriebene Eingabemaske. Diese hilft nicht nur bei

der Eingabe der Daten, sondern erleichtert der Geschäftsstelle und dem Statistischen Bun-

desamt auch die Auswertung der (Gesamt-)Daten. Soweit im Einzetnen Unklarheiten be-

stehen, werden diese gemeinsam mit der Geschäftsstelle im Bundeskanzleramt beseitigt.

5.1 .l Kategorisierung der Rechtsakte

ln einem ersten Arbeitsschritt müssen die Rechtsakte nach den Gesetzgebungsebenen

klassifiziert werden, die Gegenstand der SKM-Messung sein können:

o Kategorie D: Diese Kategorie umfasst lnformationspflichten, die ausschließlich

auf bundesrechtliche Vorschriften zurückgehen. Soweit eine durch

\
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Identifikation bestehender lnformationspflichten

a Kategorie I:

Kategorie ID:

den Bundesgesetzgeber verursachte lnformationspflicht ihre Belas-
tungen erst durch das Zusammenspiel verschiedener Normen (Bun-
desgesetz + Rechtsverordnung + Verwaltungsvorschrift) entfaltet,
ist diese so genannte Regulierungskaskade zu dokumentieren. Dies
gilt auch dann, wenn die vom Bundesgesetzgeber verursachte ln-
forrrationspflicht durch landesrechtliche und/oder kommunale Re-
gelungen weiter konkretisiert wird.

Informationspflichten, die ausschließlich und vollständig auf EU-
Recht @U-Verordungen, Eu-Richtlinien) oder intemationalen Re-
gelungen beruhen, d.h. 1:1 in nationales Recht überführt werden
bzvrr. wurden oder unmittelbar gelten. Diese werden zwar kategori-
siert aber bis auf weiteres nicht in die Messung mit einbezogen; es

wird die weitere Entwicklung auf EU-Ebene abgewartet.

Diese Kategorie umfasst lnformationspflichten, die auf intemationa-
les Recht zurückgehen, deren Anforderungen (2m Beispiel hin-
sichtlich Häufigkeit und Inhalt) aber durch den Bundesgesetzgeber
erweitert werden/wurden. Es wird nur der Teil der lnformations-
pflicht gemessen, der originär auf den Bundesges etzgeber zurückge-
führt werden kann.

Durch diese Einordnung werden mrei Ziele verfolgt: Zum einen verschafft sie ein ausge-
wogenes Bild der Zusammensetzung der Informationspflichten aus dem Geschäftsbereich
eines Ministeriums; sie bildet das Potenzial für eine kurzfristige Vereinfachung der gesetz-
lich auferlegten lnformationskosten ab. Ein Ministerium, welches im Wesentlichen für
nationale Gesetzgebung zuständig ist, hat bessere Voraussetzungen, die administrativen
Kosten kurzfristig zu verringenl als ein Ministerium, das hauptsächlich für Rechtsvor-
schriften zuständig ist, die inhaltlich vom intemationalen Recht vorgegeben werden.

Die Einordnung in Kategorien dient zum anderen auch einem langfristigenZweck: Wenn
substantielle und ins Gewicht fallende Kosten in Verbindung mit EU-Recht identifiziert
werden, wobei das EU-Recht selbst die Einzelheiten der Informationsverpflichtungen ab-
schließend regelt, kann die Analyse einen bedeutenden Beitrag zur Vereinfachung dieser
EU-Vorschrift liefem.

Auf Basis der in Kapitel 2 vorgegebenen Definitionen (Informationspflicht, Untersu-
chungsgegenstand) werden im ersten Schritt

+ Bundesgesetze,
+ Rechtsverordnungenund
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Kostenmessung be steh ender lnformationspfl ichten

4 EU-Verordnungen

auf bestehende Informationspflichten untersucht. Verwaltungsvorschriften sind einzube-

ziehen, wen n di ese offensi chtlich h ohe B tirokrati eko sten verursachen.

Ziel des ersten Schritts ist es, die Rechtsakte nt identifizieren, die aus rechtlicher Sicht

messrelevant sind (Bundesgesetze, Rechtsverordnungen, kostenintensive Vetwaltungsvor-

schriften) und mit denen tnformationspflichten verbunden sind. Rechtsakte, in denen kei-

ne Lrformationspflichten enthalten sind, sind nicht Gegenstand der SKM-Messung. Aus

Gründen der Vollztihligkeitskontrolle ist es jedoch wichtig, dass auch diese Rechtsakte

dokumentiert werden. Nur so kann überprüft werden, inwieweit sämtliche Rechtsakte in

die Analyse einbezogen wurden.

Des Weiteren werden alle lnformationspflichten gekennzeichnet, die weniger als zwei

Jahre in Kraft sind. Diese werden erst nach Ablauf dieser Frist einer Messung unterzogen.

5. 1. 2 Kategorisierung der Informationspflichten

Nachdem alle Rechtsakte nach Informationspflichten (jalnein) kategorisiert sind, müssen

die Informationspflichten anhand der Eingabemaske stnrkturiert erfasst werden. Hierbei

erfolgt zunächst eine Zuordnung der Informationspflicht zu den drei Zielgruppen §orm-
adressaten):

W: Wirtschaft

B: Btirger

V: Verwaltung

Zu dokumentieren ist auch, wer (End)-Adressat der mit der Informationspflicht einher

gehenden Daten ist:

O

o

a

a

a

a

Adressat W:

Adressat B:

Adressat V:

Wirtschaft

Bürger

Verwaltung

Hinweis: ,{ t
Liegt ein mittelbarer Informationstransfer vor, so lauft die Überfragung'der.lnformation

nicht direkt vom Normadressat zum Endadressaten, sondern über einen Dritten. Zu doku-

mentieren ist
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Identifftation bestehender Informationspflichten

Beispiel: \ , r

;Die vom Arbeitgeber zu erstellende Einkommensbesiheinigung für einen Wohngeldantrag
;eines seiner Mitarbeiter whd mit'Normadress'at W / Endadressat V ausgewiesen. Der Ar-
'beitgeber händigt diese Bescheini zwar, seinem Arbeitnehmer aus, Endadressat ist

den Antrag d.es Arbeitnehmärs entscüeidet No--!
gung

J edoch die Verwaltungseinheit, die über
fadressat
I

rlen. Ftir

Handelt es sich bei der Zielgnrype um die Wirtschaft, ist zu dokumentieren, welche Wirt-
schaftsbereiche von der Informationspflicht betroffen sind. Hiervon hängt wesentlich ab,
wie viele Unternehmen der lnformationspflicht nachkommen müssen. Die Größe der Ziel-
gruppe ist - wie Kapitel 3.2 zeigt - ein Parameter (als Bestandteil der Mengenkomponen-
te) zur Ermittlung des Verwaltungsaufivands.

Basis für die Kategorisierung der Untemehmen nach Wirtschaftsbereichen ist die in Kapi-
tel2.2 beschriebene Wirtschaftszweigklassifikation NACEs auf der Abschnittsebene. An-
zugeben sind alle betroffenen Abschnitte einzeln (A, B, C, D). Falls die Wirtschaft als
Ganzes von der Inforrnationsverpflichfung betroffen ist, ist dies mit ,,alle" entsprechend
kenntlich zu machen.

lWitt eio landwirtschaftlicher Bekieb ah Ökobötrieb anerkannt werden bzw. bleiben, ä*,
er sich einem Kontrollverfahrbn uirterziehen- Iiierfür hat er Informationen über Anbauflä-!
'chen und Anbaumethoden bereiuuhalten. Von dieser Inforrnationspflicht sind nur Unter-
I
lnehmen des NACE.Abschnitts A betoffen. ,

ir
,iEio. Utosatzsteuervoranmeldung pguss hingegen mit weniggn Ausnahmen jedes U:rter-,
inehmen ab einer bestimmten Mindestgröße abgeben. Hier sind demnach ,,alle" Unterneh-ji -;-----.. I

*m.99 b_9§o_ff_e_p.. _ ;

t Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003
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Fi.ir die SKM-Messung wichtig sind darüber hinaus Angaben zur Übermittlungshäufigkeit.

Diese Frage ist - ebenso wie die Frage nach der Zielgruppe - häufig bereits im Gesetz

geregelt und lässt sich daher unter Zuhilfenahme der jeweiligen Rechtsgrundlage beant-

worten.

Des Weiteren sind Angaben rur Anzahl der betroffenen Untemehmen und Anzahl der

Meldefiille pro Jahr für die Abschätzung der quantitativen Bedeutung einer lnformations-

pflicht sehr wertvoll. Es ist aber davon auszugehen, dass diese Zahlen in den einzelnen

Ressorts nicht für jede lnformationspflicht unmittelbar vorliegen und auch nicht einfach

ermittelt werden können. Falls doch, so ist neben den entsprechenden Zahlenangaben auch

die verwendete Quelle im darin vorgesehenen Feld einzugeben. Als potenzielle lnformati-

onsquelle kommen amtliche Statistiken, Registereintragungen usw. in Frage.

,Beispiele: ! I

Die Pflicht zw Anzeige eines Versicherungsfalls durch die Unternehmer ist eine Informa-

tionspflich! der läut Statistik des Hauptve'rbairdes, der gewerblichen Berufdgenossenschaf-

ten die Unternehmenirir iäa, zöoqiä läapi i iAi[. Fällen ,u.m8h-el mussten. In diö-

sem Fä[ iiteressieri nur, dass Untemöhmen ailer Sektoien von dieser Pflicht betroffen' ', -^r-..1 f I I '.

.seid konnt"o ,rrd die Zabl'der Meldef?itle inHänä'voh I MilhoJ. r ' : r

|!1

Laut Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes sind ca.2,9 Mill. Untemehmqr

zur Umsatzsteuervoranmeldung veipflichtet. Bei knapp i,ä pfiU. Untemehmen ist die Ü-
bermittlungsiraufrgkeit laut Umsafzsteu'erstatistik 20ä; zwgff 1qa mönätfcnb, UU9TT-
'lun'g§intervalt) und tel tnapp 1,1 Mill. UntemehmenVier (da quartals*.i." gemeldet #ei-
den muss), sodass es zu ca. 26 MiU. Meldefüllen jährlich kommt. Hi.*oo können Untlr-
nehmen aus nahezu allen Branchen betroffen sein-

Die Informationspflichten werden nach weiteren Eigenschaften kategorisiert, die zwar

nicht direlrt für die Messung notwendig sind, aber wichtig sind um die Herkunft und den

Zweck der Pflicht richtig zu erfassen. Beispiele hierfür sind:

o Art der Informationspflicht

. Erfassungsart (Antrag, Bericht usw.)

. Sachgebietliche Gliederung des der Informationspflicht zugrunde liegenden Gesetzes

(vgl. Anhang II)e

e Die sachgebietliche Gliederung erfolgt nach dem Fundstellennachweis für das Bundesrecht mit dem
Stand vom 31.12.2005, der vom Bundesministerium der Justiz herausgegeben wird. Die Fundstelle wird
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Identifrkation bestehender

Die Gliederung nach Politikbereichen erfolgt wie in den Niederlanden auf der Grundlage
der bestehenden Ressortzuständigkeiten (2.8. Wirtschaft und Technologie, Arbeit und
Soziales). Nur mit einer korrekten Kategorisierung ist die Zuordnung der Kosten auf poli-
tikbereiche, Funktionen u.ä möglich und erleichtert hiermit die Erarbeitung gezielter poli-
tischer Handlungs empfehlungen.

5. I. 3 Kategorisierung der Datenanforderungen

Um frtihzeitig bestehende Dopplungen und Rationalisierungspotenziale zu erkennen, ist
eine Alalyse und Dokumentation der äuf einer Inforrnationspflicht beruhenden Datenan-
forderungen notwendi g. B eispi ele für Datenanforderungen sind:

Umsatz,

Beschäftigtenzahl,

Einkommen,

S ozialversi cherungsbeiträge,

Arbeitsstunden.

Dieser Schritt ist zunächst nur für die tnformationspflichten der Wirtschaft zwingend.
Gleichwohl dürfte es sich anbieten, auch die Informationspflichten der Btirger und der
Verwaltung entsprechend nt analysieren und zu dokumentieren.

Mit der Analyse soll festgestellt werden, ob mit unterschiedlichen Rechtsvorschriften i-
dentische Informationspflichten bzw. Datenanforderungen verbunden sind. Wenn die ad-
ministrativen Kosten auf zwei oder mehreren Rechtsvorschriften beruhen, muss sicherge-
stellt werden, dass sie nur einmal gemessen werden.

!: :"*.- - 
-

.Beispiel: i
t,
tDie Angabe des Umsatzes wird Unternehmen durch verschiedene Rechtsvorschriften auf-I -r
'erlbgt: So verpflichten die Rechtsvcirschriften über den Jahiesabschluss, Informatio4#

il^* U*. atz der Gesellschaft anzugeinh. Dei U-rut, muss zugleich auch aufgrund der,

fentsprechenden Bestirfrmüngen des Steuerrechts bei Steuörerklärungen und 'im Rahmen
des Umsatzsteuervoranmeldungsverfahren mitgeteilt werden. Die Kostän'für die Außtei-
,l*-€ des Um§atzes entstehen nur einmal und werden daher nur gemessen.

zur Identifizierung der Informationspflicht bereits abgefragt. Eine gesonderte Abfrage nach der sachge-
bietlichen Gliederung kann daher entfallen.
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Wie das Beispiel zeig1, ist es möglich, dass sich die Datenanforderungen von Gesetzen

überschneiden. In diesem Fall, in dem zwei Rechtsvorschriften dieselbe Information vor-

schreiben, müssen die Kosten flir die Beschaffung der lnformation entweder einer der bei-

den Rechtsvorschriften zugeordnet oder gleichmäßig zwischen den Rechtsvorschriften

aufgeteilt werden. Hierzu leistet die Geschäftsstelle im Bundeskanzleramt als Clearing-

stelle Hilfestelhurg.

5.1.4 Validierung der Kategorisierung der Rechtsakte, Informationspflichten
u nd D at en anfo r derun g en

Von zentraler Bedeutung für den Erfolg der SKM-Messung ist die Glaubwtirdigkeit und

Akzeptanz der Messung nach außen. Um von Anfang an eine hohe Glaubwürdigkeit und

eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen, ist die frtitrzeitige Einbindung der von der

Informationspflicht Betroffenen in die Analyse notwendig. Daher sollte die erstellte Liste

bestehender lnformationspflichten vom jeweiligen Ressort mit Vertretem der betroffenen

Bereiche besprochen und auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft werden.

Bereits in dieser Phase der Anwendung des SKM ist es wichtig, mögliche Vereinfachun-

gen in den Blick zu nehmen (siehe auch Kapitel 6.1 sowie Anhang). Gleiches gilt auch fi.ir

die sich anschließenden Phasen der Messung. Die mit Fachexperten und der Wirtschaft

durchzuführenden Validierungsschritte sollten genttlzt werden, um Entlastungsmöglich.

keiten auszuloten. Im Gesamtprozess identifizierte Vereinfachungspotenziale sind ent-

sprechend zu vermerken und zu dokumentieren. Die Identifizierung möglicher Dopplun-

gen von Datenanforderungen spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Beispiel:
Müssen Untemehmen zu mehreren Statistiken die Za}lI der Beschäftigten melden, so han-

,delt es. sich evtl. um eine Dopplung von Datenanforderungen. Durch eine Beseitigung ei-

ner solchen Döppelung, num Beispiel durch eine Veränderung der bisherigen Verfahrens-

h"g", kann eine Entlastung der Wirtschaft erreicht werden, ohne dass darunter der Nutzen

'l"id"o würde. Dient die ZabT der Beschäftigten mehrören Statistiken, so können diese wei-
l!'terhin durchgeführt werderl, auch wenn das Untemehmen dte Zahl nur noc\ einmal mel-

Bis hierher erfolgt die Analyse der Informationspflichten unabhängig vom Normadressa-

ten (Wirtschaft, Bürger, Verwaltung). Die folgenden Schritte dagegen konzentrieren sich

ausschließlich auf Informationspflichten der Wirtschaft als Norrnadressaten.
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Eine umfassende SKM-Messung ftir die Normadressaten Brirger und Verwaltung ist aus
Kapazitatsgrtinden erst zu einem späteren Zeipunkt vorgesehen (vgl. Kapitel5.5). Frir
diese Messungen bilden die bereits erhobenen Daten jedoch dann eine gute Grundlage.

5.2 Priorisierungbestehenderlnformationspflichten nach dervoraus-
sichtlich en Kostenrelevanz

Um das eigentliche Ziel - Senkung der Bürokratiekosten -schnellstmöglich angehen zu
können, sind rasche Ergebnisse aus der SKM-Messung notwendig. Es ist zu erwarten, dass
die einzelnen Informationspflichten sehr unterschiedlich zur Gesamtbelastung beitagen.
Hat die Annahme Gültigkeit - und dies legen die Erfahrungen aus den Niederlanden nahe
-, dass ein Großteil der Belastung von einem kleinen Teil der Informationspflichten vemr-
sacht wird, so kann mit der richtigen Messreihenfolge bereits frtih ein hoher Anteil der
Bürokratiekosten ermittelt werden.

Abbildung 4: Theoretische relative Belastungsverteilung auf Informationspflichten
Prozentualer Belastungsanteil

100%

80%

100%
20 % prozentualer Anteil an

Informationspflichten

Abbildung 4 verdeutlicht diesen Zusammenhang unter der Annahme, dass Zd on aer U-
formationspfl ichten 80 % der Btirokratielasten verursachen.

Das Institut für Mittelstandsforschung, Bonn hat in einer Studie insgesamt 20 Informati-
onspflichten aus unterschiedlichen Bereichen analysiert und deren Kosten berechnet.
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Abbildung 5 gibt für dieses Beispiel die kumulierte relative Belastungsverteilung an und

zeigt, dass über 90 Yo der gesamten Belastung durch die lediglich vier größten Informati-

onspfl ichten verursacht werden.

Auch wenn dieses Ergebnis aufgrund der geringen Auahl an untersuchten lnformations-

pflichten nicht repräsentativ ist, zeigt es doch, wie unterschiedlich die Belastungswirkun-

gen von Infonnationspflichten sein können und wie wichtig eine zielgerichtöte Auswahl

der prioritär in die Messung eÄntbeziehenden Pflichten ist.

Die beiden Abbildungenzeigen, dass belastbare Ergebnisse schneller präsentiert werden

können, wenn zunächst die Informationspflichten mit den voraussichtlich größten Büro-

kratiekosten einer SKM-Messung unterzogen werden. Daher ist es notwendig, die im ers-

ten Schritt erstellte Liste an Informationspflichten nach ihrer voraussichtlichen Kostenre-

levanz zu überprüfen.

Abbildung 5: Relative Belastungsverteilung bei der IfM-Studie

=o
tr

o

g
o

100%

80%

60%

40lo

20%

OYo

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

lnformationspflichten

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von IfM (Hrsg.): Ermittlung bürokratischer Kostenbelastung in aus-
gewählten Bereichen, Bonn, 2006

Nebdn dem Komplexitätsgrad sind die Gesamtkosten einer lnformationspflicht entschei-

dend davon abhängig, wie viele Unternehmen betroffen sind und wie oft die Wirtschaft

der Informationspflicht nachkommen muss (Mengenkomponente). Beide Größen müssen

bereits vor der eigentlichen Zeitaufuandsermittlung ermittelt werden, da diese lnformati-
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onen für eine strukturierte, zunächst an den so genannten Kostentreibem orientierte Mes-
sung unerlässlich sind.

5.2. I Festlegung der Mengenkomponente je Informationspflicht

Die Mengenkomponente einer Informationspflicht wird von den jeweilig zuständigen Res-
sorts in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle im Bundeskanzleramt und dem Statisti-
schen Bundesamt festgelegt. Liegen hierzu in den Ressorts bereits gesicherte Erkenntnisse
vor, dann wird die Mengenkomponente auf dieser Basis ermittelt. Können von den Res-
sorts keine gesicherten Angaben und auch keine Schätzungen abgegeben werden, dann
wird diese Ermittlung vom Statistischen Bundesamt vorgenommen und mit den zuständi-
gen Ressorts abgestimmt.

Die Mengenkomponente (Q) hängt einerseits davon ab, wie viele Untemehmen von einer
Verpflichtung behoffen sind und andererseits wie oft die Untemehmen der tnformations-
pflicht jährlich nachkommen müssen (Übermittlungshäufigkeit). Als. Zielgruppen kommen
entweder alle Unternehmen oder nur Untemehmen bestimmter Branchen in Frage. Bei der
Übermittlungshäufigkeit müssen zwei Fälle unterschieden werden. Zttm einen kann eine
gesetzlich definierte periodisch wiederkehrende lnformationspflicht vorliegen- Zum ande-
ren eine, die nur fallbezogen dann auftritt, wenn das Unternehmen sich freiwillig zu einer
Handlung entscheidet, die mit einer Informationspflicht verbunden ist.

ist ein Beisp*iel für eine periritlisch wiederkehrende

I
i
I
I

In-,

;.von vrer

die bei r?onatlicher Verpfiichtung eine übermittlungshätifigkeit voh'
aufiveist und bei einer quartalswpisen Verpflichtung die Übeimi ttlungshaufi gke it,

d

'Den Antrag auf'eine Baugenehmigupg muss ein Untemehmen nrii'stellen, wtinn es
I
I. -tsrch-

lfür den Bau o. a. ehtscheidet.

Aufgrund dieser Unterscheidungen lassen sich vier Fälle charakterisieren:

o Periodi sche lnformati onsp fl icht für alle Unternehmen

a

a

Periodische lnformationspflicht für einen Teil der Unternehmen

Fallbezogene Informationspfl icht für alle Untemehmen
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o Fallbezogene lnformationspflicht für einen Teil der Untemehmen

Bei der periodischen Informationspflicht für alle Unternehmen ist die Übermittiungs-

häufigkeit in der Regel aus dem Gesetz zu entnehmen. Des Weiteren gilt es zu prüfen,

inwieweit es eventuell Ausnahmen vom Grundsatz gibt, wonach alle Untemehmen der

Wirtschaftsbereiche per Gesetz von der lnformationspflicht betroffen sind. So sind etwa

die Kleinstunternehmen von der generellen Umsatzsteuerpflicht ebenso befreit wie einzel-

ne Sektoren. Aufgrund dessen ist die tatsächliche Zahl der von der Umsatzsteuerpflicht

Betroffenen mit 2,9 Mill. Unternehmen etwas geringer als die offizielle Axzahl der Unter-

nehmen aus dem Unternehmensregister. Die Anzahl an Untemehmen aus dem Untemeh-

mensregister, bereinigt um Ausnahmeregelungen, ergibt hier die Mengenkomponente der

Inforrnationspflicht.

Bei der periodischen lnformationspflicht für einen Teil der Unternehmen ist wieder-

um die Übermittlungshäufigkeit aus der Gesetzesgrundlage zu entnehmen. Für die Anzahl

der betroffenen Untemehmen müssen Statistiken herangezogen und/oder die zuständigen

Stellen befragt werden, welche die lnformationen übermittelt bekommen. Die so ermittelte

Fallzahl ist mit der gesetzlich vorgegebenen Übermittlungshäufigkeitzst multiplizieren.

-r*- -: - ?-i"-'tr-'-.rF.--:(-T,
Beispiel:
Die Kos'tenitnrtnrerhebung im Verarbeitenden Gewerbe einschließlicn pgrSbXu unq G9-
'winnung von Steinen una Eräen tetrift lediglich Unternehmen'aiesäi Sektorä. Darüber

hinaus existiert bei der Erhebung eine Abschneidegrenze, d. h. es werden nur Unterneh-,
rmen mit mindestbns 20 Besch'äftigten befragt.,'Sie wird jährlich (Jbefmittlungshäufig-
keit:1) durchgeführt. Nach Aussage dbr Statistischen Amter werden maximai 18 000'

Untenrehmen befragt; r4sofer.n wzire.die Zahl L8000 hier die entsprechenddMengenkom-;

ponente.

Die beiden fallbezogenen Kategorien werden im Wesentlichen gleich behandelt. Da we-

der von einer konstanten Übennittlungshäufigkeit noch von einer klar abzugrenzenden

Zielgruppe auszugehen ist, gestaltet sich die Ermittlung der beiden Mengenparameter in

diesem Fall jedoch deutlich schwieriger und daher auch zeitaufirändiger als bei den perio-

dischen Informationspflichten. Falls keine fallbezogenen Statistiken vorliegen bzw. bei

den zuständigen Stellen die Häufigkeit der Meldefiille nicht direkt erfragt werden kann.

müssen Schätzungen der Häufigkeiten vorgenommen werden.

Die Festlegung der Mengenkomponenten einschließlich der Durchfi.ihrung von Schätzun-

gen ist zunächst Aufgabe der Bundesressorts. Bei schwierigen Fällen leistet das Statisti-
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sche Bundesamt Hilfestellung. Ftir die Feinjustierung bei besonders komplexen lnforrnati-
onspflichten bietet es sich an, die Mengenergebnisse im Rahmen der Zeitaufwandsermiff-
lung in den Untemehmen zu validieren.

iStatistik abgeleitet weiden. Allerdings könrite eine vorsichtige SchäEurig auf G.rundlage'

!io". empirischen Erhebung im Rähmen der EU.Bäustellenkampagne vorgenommen

laso._oep-rnlt_-- jt-gty-t--LQ99o--\4sr_4perq ährlich zti rechnen.

Bei der Studie des IfM hat sich zudem gezeigt, dass die Mengenkomponente für die Rei-
henfolge der Kostenbedeutung von Informationspflichten deutlich entscheidender als die
Preiskomponente war.

Im Anschluss an die flachendeckende Ermittlung der Mengenkomponenten für die einzel-
nen lnformationspflichten kann eine mengenspezifische Rangfolge der lnfor-
mationspflichten erstellt werden, d. h. die Informationspflichten werden absteigend nach
ihrer,,Mengenbedeutung" aufgelistet (u.a. als Gesamt-, Ressort- und Politikbereichsliste).

5. 2.2 Einteilung der Informationsp/lichten nach Komplexitätsgrad

Wie in Kapitel 3 dargestellt ist die Mengenkomponente nur eine der beiden Komponenten,

, die die Kosten einer Informationspflicht determinieren. Die Preiskomponente als zweite
Komponente - bestehend aus dem Zeitbedarf (Zeitaufrvand) multipliziert mit einem Ta-
riflLohnsatz - wird endgültig erst nach der eigentlichen SKM-Messung in den Unterneh-
men (Ermittlung des Zeitaufivands) berechnet. Um tatsächlich die bedeutendsten (d. h.
potenziell zeitaufivändigsten) Informationspflichten als erstes in die Messung einbeziehen
zu können, ist es sinnvoll, die unter 5.2.I aufgelisteten Informationspflichten ntsätzlich
mit einem Faktor zu gewichten, der die Komplexität der Informationspflicht und den da-
mit korrespondierende n Zeitbedarf widerspiegelt.

Zu diesem Zweck wird der gesamte, mit einer tnformationspflicht verbundene Tätigkeits-
prozess in eine der drei Kategorien (einfach/mittelhoch) eingestuft. Dabei ist es ausrei-
chend, die Informationspflicht als Ganzes zu befrachten und nicht auf einzelne Standard-
aktivitäten eines Standardprozesses herunteranbrechen. Die Systematisierung nach Stan-

4T

Ausflihrung eines Bauvoihabens" ges-chat2t. Di e Mengekomponente'konnte aus keinerl
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dardaktivitäten und Standardprozessen ist erst im Rahmen der eigentlichen SKM-Messung
(Z eitaufw ands ermittlung) no twendi g.

Ilinweis: I

tl
Die von den Ressorts voramehmende Einteilung der Infomrationspflichten nach deren

Komplexität ist eine subjeli:tive. Einschäuung. Alq Hilfestellung und um eide möglichst,
t'l

pinheitliche Vorgehensweise zu erreichen,.dienen für die Einschätanng folgende Faustre-

,".
,linfache Kqmplexitär: Inforrrationspflichten von einfacher Komplexittit zeichnen sichl

idurgh eine geringe Alzahl von Datenanforderungen. aus. Die gefotderten Daten sind vonl
ir
idem Normadressaten ohne großen'Aufivand zu ermitteln, weil er sie. gv.tl. bqreiß kennt
l;t., I'(2.B. 

Umsätz eines Untemehmens). Die Informationspflicht als solche ist dem Normadres-

saten verfraut, da er sie z.B. regelmäßig erfüllen muss. Der Verfalirensweg ist sehr s'tan-

dardisiertr
':lt r /: ';i

Minlere Kompletcittit: Bei Informationspflichten von mittlerer Komplexität ist eines oder'

melirere der obigen Kriterien nicht erfüllt. D.h. entweder did Anzaht der Datenanfo.d"t*-;
I

gen ist hoch (10 oder mehr) oder siersind nicht aus'dem herkömmliöhen Geschafuproze§sl

ableitbar und/oder der Verfahrensweg ist nicht standardisiert unÜoder dei Normadressati
nu"l
ist,miJ der Bestimmung nicht verhaut, da sie sinmalig oder zumindest selten auf ihn zu-i

r. l'trifft.

Hohe Komplexität Eine hohb Komplexität gilt, w""" alle oder fast alle der obigen Kriie-
rien nicht erfrllt sind, d.h. dass eine Vielzahl von Datenanforderungen verlangt wird, die_se

r I ' ri . -1, t
un§ewöhdich im Geschäftsverkehr sind, sie selten oder einmalig anfallen und der Verfah-'

rqgsw.-e g .night stendardisiert i st.

Da mit der Einstufung nach Komplexitätsgraden zrsammen mit der Festlegung der Men-

genparameter die spätere, sehr ressourcen- und zeitintensive Aufivandsermittlung vor-

strukturiert wird, sind diese Arbeitsschritte von hoher Bedeutung und erfordem ein aus-

gewogenes und überlegtes Vorgehen. Es bietet sich an, dass die Ressorts aufgrund der

fachlichen Nähe zu den Gesetzen/Informationspflichten eine eigene Einschätzung abge-

ben. ln nicht eindeutigen Fällen wird das Statistische Bundesamt in Abstimmung mit der

Geschäftsstelle im Bundeskanzleramt Experten für endgtiltige Komplexitätseinschätzun-

gen hinruziehen.
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5.2.3 Bildung einer Prioritätenliste der Informationspflichten

Aus der in Abschnitt 5.2.1 gebildeten ungewichteten Rangfolge und den im folgenden
Kapitel vorgenommenen Komplexitätseinschätzungen wird im nächsten Schritt eine Prio-
ritätenliste an Informationspflichten erstellt. Diese repräsentiert schließlich als Ergebnis
die Reihenfolge, in der die Informationspflichten dann einer genauenZeitatfwandsermitt-
lung unterzogen werden.

Die Faktoren, die sich aus der Komplexitätseinschätzung ergeben, sind bis zu einem ge-
wissen Grad subjektiv beeinflusst. Dies lässt sich letztendlich auch im Rahmen einer will-
ktirlichen, zufiilligen (ungewichteten) Messreihqnfolge nicht vermeiden, da in diesem Fall
subjektiv angenommen wird, dass alle Informationspflichten die gleiche Zeit in Anspruch
nehmen. Es geht in diesem Stadium aber noch nicht darum, möglichst exakte Werte zu
ermitteln. Hierzu dient später die SKM-Messung. Vielrnehr ist es Ziel dieses Abschnittes,
die Reihenfolge der SKM-Messung so effizient wie möglich zu gestalten. Effizient bedeu-
tet hierbei, sich möglichst nahe an der Linie in der oben genannten Abbildung 4 mbewe-
gen. Mit anderen Worten, möglichst diejenigen lnformationspflichten als erstes zu mes-
sen, welche die größten Kosten verursachen. Diese Entscheidung wird immer einen ge-
wissen Subjektivitätsgrad innehaben. Die beschriebene Vorgehensweise ermöglicht aber
eine höhere Treffsicherheit.

Um eine gewichtete Messreihenfolge der Informationspflichten zu erhalten, werden die
Mengenparameter mit dem jeweiligen Komplexitätsfaktor multipliziert. Hierzu werden für
die einzelnen Komplexitätsausprägungen Punkte vergeben. Um Informationen über die
Stabilität der sich aus der Punktvergabe ergebenden Rangfolge der Informationspflichten
zu erhalten, bietet es sich an, das Punktsystem zu variieren, d. h. auf Basis verschiedener
Punktesysteme verschiedene Messreihenfolgen entsprechend der nachfolgenden Tabelle
zu bilden.
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Punktsystem
Komplexitätsgrad

Bemerkungen

niedrig mittel hoch

Logarithmisch I 10 100 Hohe Bedeutung der Komplexität

Linear I 2 J Geringere Bedeutung der Komplexität

gleich I I I Entspricht der urspriinglichen Reihe

Cashtabelle l5 100 353
Faktoren entsprechen den Eckwerte der

niederländischen Cashtabelle

5.3

Tabelle 3: Unterschiedliche Punktsysteme

Quelle: eigene Darstellung

Auswahl der auf Grundlage des Standardkosten-Modells zu mes-
senden Informationspflichten

Die in Gliederungspunkt 5.2 gebildete Reihenfolge der kostenträchtigsten Informations-
pflichten ist die Basis für die Entscheidung, welche Informationspflichten als erstes einer

SKM-Messung unterzogen werden. Wie viele Informationspflichten in einer ersten

,,Messwelle" einbezogen werden müssen, um belastbare SKM-Ergebnisse zu erhalten und

somit der schnellstmögliche Zeitpunkt für das Vorliegen qualitativ hochwertiger Ergebnis-

se hängt entscheidend

(1) von der Gesamtzahl der bestehenden lnformationspflichten,

(2) von den zu Verftigung stehenden KapazitÄten,

(3) von der Schiefe der Kostenverteilung und

(4) der Stabilität der Priorisierung ab.

Die vorhandenen Kapazitäten sind ein zwangsläufiger Engpassfaktor. Je mehr Kapazitäten

zur Verfügung stehen, desto mehr Informationspflichten können gleichzeitig in die Mes-

sung miteinbezogen werden und desto schneller liegen umfassende und belastbare SKM-
Ergebnisse vor.

Die Schiefe und die Stabilität der Kostenrelevanzschätztng spielen eine mehr inhaltliche

Rolle bei der Auswahl der nach SKM zu messenden lnformationspflichten, haben aber
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auch unmittelbaren Einfluss darauf, wie viele Informationspflichten gemessen werden
müssen, um qualitativ belastbare Ergebnisse zu erhalten.

Je schiefer die Verteilung ist, d. h. je größer der Anteil einiger weniger, großer Kostentei-
ber an den Informationskosten insgesamt ist, desto geringer ist die Zahl der Informations-
pflichten, die gemessen werden müssen, um inhaltlich belastbare Ergebnisse zu erhalten.
Je stärker die Messung in der ersten Welle auf einige wenige reduziert werden ftann, desto
schneller werden erste Ergebnisse zur Verfügung stehen.

Tabelle 4: Fiktive Bedeutungsreihe bei unterschiedlichen Ergebnissen

lnformations-
pflicht

RelativeBelastungsi:,r.ä:?lJnformationspfl ichten je

A B C D E

1 70 50 25 20 10

2 10 15 20 15 10

J 6 I 0 15 l5 l0
4 4 ) 10 T2 l0
5 2 4 7 10 10

6 2 4 6 7 10

7 2 4 5 7 10

8 2 4 5 5 10

9 1
.,
L 4 5 l0

10 I 2 J 4 10

Summe 100 100 100 100 100

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 4 zeigl beispielhaft den Zusammenhang zwischen Verteilungsproblematik und
Anzahl der notwendigerweise in einer ersten Runde einnbeziehenden lnformationspflich-
ten. Es werden für fünf Ressorts (A-E) ihre jeweiligen Infomrationspflichten nach deren
voraussichtlichen relativen Anteil an den Kosten aufgelistet. Um mindestens 80% der nt
erwartenden Kostenlasten zu messen, müssen von den verschiedenen Ressorts eine unter-
schiedliche Anzahl an lnformationspfli.chten in die Messung einbezogen werden. Das Res-
sort A erreicht das gewünschte Ergebnis bereits, wenn die beiden größten Kostentreiber
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(IP 1 und 2) gemessen werden, das Ressort E dagegen muss acht lnformationspflichten
einbeziehen, wobei die Auswahl in diesem Extremfall beliebig ist. r0

Neben den Kapazitäten und der Verteilungsschiefe hat die Stabilität der Priorisierung ent-

scheidenden EinJluss auf den Zusammenhang zwischen Anzahl der durchzuführenden

Messungen und Belastbarkeit der daraus resultierenden SKM-Ergebnisse. Mit Stabilität ist

in diesem Sinne die Sensibilitat der Reihe auf unterschiedliche Punktsysteme gemeint.

Tabelle 5: Fiktive Bedeutungsreihe bei unterschiedlichen Punktsystemen

lnformati-
onspflicht

Rang der Informationspflicht bei unterschiedlichen Punktsystemen

logarithmisch linear gleich Cash

I I 1 1 1

2 2 2 2 2

J 3 J 5 J

4 4 5 10 4

5 5 4 J 5

6' 6 10 4 7

7 7 7 7 10

8 8 6 8 6

9 9 8 9 8

10 10 9 6 9

Quelle: eigene Darstellung

In Tabelle 5 sind für zehn Informationspflichten beispielhaft die Reihenfolgen angegeben,

wie sie sich aus den unterschiedlichen Punktsystemen ergeben könnten. Im Beispiel un-

strittig ist, dass die ersten beiden Informationspflichten in eine erste Messwelle fallen soll-

ten. Ebenfalls sollte die lnformationspflicht 3 prioritär gemessen werden. Legt man eine

Gleichverteilung zugrunde, so liegt diese lnformationspflicht zvrar nur auf Rang 5, bei den

gewichteten dagegen jeweils auf Rang 3. Diese Informationspflicht zeichnet sich daher

durch eine höhere Komplexität aus. Das Gegenteil gilt für die lnformationspflichten 5 und

10. Diese liegen bei angenommener gleicher Punktvergabe sehr weit vome und verlieren,

l0 Bei der bereits zitierten IfM-studie konnten mit der [u5wnhl der drei größten Kostenteiber bereits über
80 % der gemessenen Gesamtkosten identifiziert werden.
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sobald die Komplexität eine Rolle spielt. Beide sollten in die Messung mit einbezogen
werden. Ebenso die Infonnationspflicht 4, die sich durch eine höhere Komplexität aus-
zeichnet.

Je geringer der Stabilitätsgrad der gewichteten Ergebnisse desto mehr Informationspflich-
ten müssen in der ersten Runde berücksichtigt werden, um der Gefahr zu entgehen, wich-
tige Kostenffeiber zu spät zu messen.

Eine Auswahl auf Basis der beschriebenen Vorgehensweise stellt die effiziente Verwen-
dung der zur Verftigung stehenden Ressourcen sicher und beschleunigt die Bereitstellung
erster Ergebnisse. Von dieser Entscheidung hzingt der effrziente und erfolgreiche Einsatz
der SKM-Methode als Ganzes ab, daher ist diese Entscheidung von der Geschäftsstelle im
Bundeskanzleramt zusammen mit dem Statistischen Bundesamt nach Rücksprache mit
Vertretern aller beteiligten Ressorts vorzubereiten und durch den Staatssekretärsausschuss
Bürokratieabbau zu treffen.

5.4 Messung der Kosten von Informationspflichten

5.4.1 Auswahl der Messmethoden und der Bearbeiter

Die Koordinierung der Zeitaufivandsmessung liegt beim Statistischen Bundesamt. Die
Durchführung der Zeitaufirrandsmessung in den Untemehmen wird grundsätzlich nicht
von den Bundesressorts selbst durchgeführt. Soweit externe Dienstleister mit den Messun-
gen beauftragt werden sollen, trifft die Geschäftsstelle im Bundeskanzleramt in Zusam-
menarbeit mit dem Statistischen Bundesamt und nach Rückkopplung mit den betroffenen
Ressorts auch die Entscheidung über deren Auswahl. Handlungsmaxime für externe Bear-
beiter ist die in diesem Handbuch vorgegebene Methodik. Die im Rahmen der Zeitauf-
wandsermittlung erzielten Ergebnisse werden mit den zuständigen Ressorts abgestimmt.

Für die Zeitatfwandsmessung stehen unterschiedliche Messmethoden zur Verfügung
Konkret kommen hierfür in Frage:ll

o. Telefoninterviews,

o lnterviews vor Ort,

o Experteninterviews,

" Zu den Messmethoden siehe auch AMVAB (Hng.), Manual for conducting Standard Cost Model meas-
urements, Juni 2005, S. 53-54.
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. Fragebogen,

. Delphi-Befragung (schriftliche Expertenbefragung),

o Stoppuhrmethode.

Die unterschiedlichen Messmethoden weisen spezifische Vor- und Nachteile auf, so dass

für unterschiedliche Informationspflichten unterschiedliche Methoden zum Einsatz kom-

men.

Ein Telefoninterview hat den Vorteil, schnell und relativ kostengtinstig Ergebnisse zu

produzieren.'' Da die Kosten pro befragtem Untemehmen vergleichsweise gering sind,

können relativ viele Unternehmen mit in die Betrachtung einbezoger werden. Nachteilig
könnte allerdings der fehlende direkte Kontakt des Interviewers mit der Befragungsperson

wirken. Das eventuell notwendige Nachstellen von Situationen, um den Aufwand einer

Informationspflicht deutlich zu machen (dies ist das Kemsttick der Stoppuhrmethode), ist

nicht m«iglich. Dieses Nachstellen wird besonders bei lnformationspflichten mit komple-

xen Abläufen notwendig sein. Telefoninterviews sind aufgrund ihrer Vor- und Nachteile

dann angezeigt, wenn schnelle Ergebnisse notwendig sind, relativ viele Untemehmen be-

fragt werden sollen und die zu messenden Prozesse nicht zu komplex sind.

Das (strukturierte) Interview vor Ort beseitigt das Problem, dass kein direkter Kontakt

zwischen Interviewer und Befragten besteht. Vor Ort kann die Plausibilitat der Antworten

durch den Interviewer überprüft werden. Eventuell können Situationen nachgestellt wer-

den. Nachteilig sind die gegenüber der Telefonbefragung höheren Kosten und der größere

Zeitbedarf, was dazu führt, dass weniger Unternehmen befragt werden können. lnterviews

vor Ort eignen sich daher vorzugsweise für komplexere lnformationspflichten, von denen

nicht alle Unternehmen betoffen sind und daher eine geringere Anzahl von befragten Un-
ternehmen ausreicht.

Das Experteninterview zeichnet sich dadurch aus, dass nicht unbedingt der von der In-
formationspflicht Betroffene selbst befragt wird, sondem ein Personenkreis ausgewählt

wird, der sich aufgrund seiner beruflichen oder sonstigen Tätigkeit besonäers gut mit der

Materie auskennt, wie zum Beispiel der Steuerberater bei steuerlichen lnformationspflich-
ten oder der Architekt bei Baufragen. Die Experten stehen dann stellverfretend für eine

ganze Gruppe von Unternehmen. Im Idealfall profitiert man so vom Wissen vieler durch

die Befragung weniger. Dies macht eine Befragung gtinstiger und schneller. Experten

" Zt det Grtinden für ein Telefoninterview und dem Vorgehen bei der Auswahl einer geeigneten Stichpro-
be vgl. Häder, S.: Telefonstichproben; ZUMA, How{o-Reihe, Nr. 6, 2000.
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können vor allem bei komplexen Fragestellungen herangezogen werden, da man bei ihnen
von einem höheren Wissen ausgehen kann. Experteninterviews eignen sich daher beson-
ders bei komplexen Fragestellungen, von denen relativ viele Untemehmen betroffen sind
(aufgrund ihrer ,,Stellvertreterrolle"). Der Einsatz von Experteninterviews bietet sich zu-
sätzlich zur Überprüfung der Plausibilität von Ergebnissen an, die mit Hilfe eines der an-
deren beschriebenen Verfahren gewonnen wurde.

Gerade die komplexen Fragestellungen, für die Experten besonders geeignet sind, reagie-
ren äußerst sensibel auf Messfehler und sind daher in der Messung besonders problema-
tisch. Experteninterviews sollten daher flankierend zu anderen Messmethoden bei solchen
Fragestellungen eingesetzt werden, um Messergebnisse abzusichem.

Problematisch bei Experteninterviews ist das Finden geeigneter Experten; nicht für alle
Fragestellungen werden solche Experten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus neigen
viele Experten nr einem gewissen konservativen Verhalten, was sich besonders bei Grup-
peninterviews nachteilig auswirken kann. Werden einige Experten in einem gemeinsamen
Gespräch interviewt, kann die Neigung einen schnellen Konsens über eine eigentlich strit-
tige Frage nt erzielen, zu vorsichtigen Einschätzungen führen, was die Ergebnisse verzer-
ren könnte. Darüber hinaus ergibt sich bei einer Gruppendiskussion das Problem der Mei-
nungsfi.ihrerschaft einzelaer, die hierdurch über Gebühr das Ergebnis der Diskussion be-
einflussen. Um diese Effekte zu verhindem, bietet es sich an, die Experten einzeln nt be-
fragen, was allerdings teurer und zeitaufivändiger ist.

Fragebogen haben den Vorteil, dass relativ kostengünstig viele Untemehmen befragt
werden können. Nachteilig ist, dass die Rücklaufquoten von solchen Befragungen oft ge-
ring sind. Dies kann dadurch ausgeglichen werden, dass wesentlich mehr Fragebögen ver-
schickt werden, als Untemehmen tatsächlich befragt werden sollen. Das größere Problem
liegt darin, dass der Befragte die an ihn gestellten Fragen ohne Unterstützung beantworten
muss. Entsprechend muss der verwendete Fragebogen klar und einfach gestaltet sein.
Rückfragen sind nicht oder nur sehr begrenzt (2m Beispiel über Telefon-Hotline) mög-
lich und das Nachstellen von Situationen überhaupt nicht. Darüber hinaus ist nicht gesi-
chert, dass derjenige im Unternehmen den Fragebogen ausfi.illt, der am besten hierflir ge-
eignet wäre. Fragebögen eignen sich aus diesen Gninden nur bei relativ einfachen Infor-
mationspflichten, denen aber sebr viele Untemehmen nachkommen müssen und es des-
halb sinnvoll erscheint, viele Unternehmen ztLbefragen.

Bei der'Delphi-Befragung handelt es sich um eine schriftliche Expertenbefragung. Im
Gegensatz zt einer herkömmlichen Befragung werden die Experten mit den Ergebnissen
der Befragung konfrontiert und erhalten die Gelegenheit, ihre eigenen Einschätzungen
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gegebenenfalls zu revidieren. Bei der Delphi-Befragung wird zunächst eine Erhebungs-

runde bei den Experten durchgeführt. Diese wird ausgewertet und die Ergebnisse werden

dann zusafiunen mit einem Fragebogen der zweiten Runde an die Experten verschiclct.

Ziel ist es, über Fragestellungen größtmögliche Einigkeit bei den Experten herzustellen.

Durch die Konfrontation mit den Ergebnissen wird eine Gruppendiskussion simuliert. Es

wird aber verhindert, dass die Meinung der Gruppe durch die eines einzelnen beeinflusst

wird, wie es oft bei ,,normalen" Gruppendiskussionen der Fall ist. Weiterer Vorteil ist,

dass eine größere Anzahl von Experten angesprochen werden können. Darüber hinaus ist

eine Validierung der bisher erreichten Ergebnisse bei einer Delphi-Befragung systemim-

manent. Die Nachteile einer Fragebogenaktion (Rücklaufquote etc.) treffen allerdings

auch bei der Delphi-Methode zu, wobei die Erfahrungzeigt, dass gerade die Rücklaufquo-

te deutlich höher ist, als bei herkömmlichen Befragungen.'3 Da die Fragestellungen ge-

genüber normalen schriftlichen Befragungen aufgrund des Experteneinsatzes schwieriger

sein können, eignet sich die Delphi-Methode zum Messeinsatz bei leicht komplexen Fra-

gestellungen, von denen noch relativ üiele Unternehmen betroffen sind.

Die Stoppuhrmethode ist die komplexeste der vorgestellten Messmethoden. Sie wurde

vom Institut für Mittelsstandsforschung, Bonn in seiner Studie zur Ermittlung bi.irokrati-

scher Kostenbelastungen in ausgewählten Bereichen eingesetzt.la Im Gegensatz nt den

anderen vorgestellten Methoden werden hier nicht subjektive Einschätzungen der Proban-

ten abgefragt, sondem eine Informationspflicht wird in einzelne Prozessschritte unterteilt.

Es wird dann mittels Stoppuhr der Zeitaufwand für die Erledigung der einzelnen Prozess-

schritte gemessen. Das Nachstellen einer Situation ist in diesem Verfahren nicht eine Op-

tion, sondern fester Bestandteil. In keinem anderen Verfahren werden die Zeiten sorgf?ilti-

ger ermittelt als mit diesem Verfahren. Die Angaben.ztr Zeitmessung werden objektiviert.

Allerdings spielen auch hier subjektive Elemente eine Rolle. So kann der ,,Versuchsauf-

bau" den Probanden bei der Durchführung seiner Aktivitat beeinflussen, was z.tverzerrten'

Ergebnissen führen kann. Weiterhin problematisch sind der extreme Zeitatfwand und die

damit verbundenen hohen Kosten. Besonders geeignet erscheint daher das Verfahren für

hochkomplexe Informationspflichten, die bei einer geringeren Anzahl von Unternehmen

anfallen. Die Messung findet dann bei einer relativ kleinen Anzahl von Unternehmen statt.

Darüber hinaus eignet sich das Verfahren besonders zur Validierung von Ergebnissen an-

derer Messmethoden, wenn diese unklar bzw. unsicher sind.

" Zrt, Delphi Methode vgl. Vorgrimler, D. Wübben, D.: Die Delphi-Methode ud ihre Eignung als Progno-
seinstrument, in Wirtschaft und Statistik, Heft 8, 2003,5.763-774.

'o Z* Stoppuhrmethode vgl. IflvI (tlrsg.): Ermittlung bürokratischer Kostenbelastung in ausgewählten Be-
reichen, Bonn,2006.
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Abbildung 6 (s.u.) sl<tzziert den Entscheidungsprozess, welche Messmethode in Abhän-
gigkeit von den beiden Kriterien Komplexität und Anzahl der betroffenen Unternehmen
am ehesten für die Kostenmessung bei einer Informationspflicht geeignet ist..

Erfahrungen zeigen, dass direkte Gespräche, sei es mit Experten oder mit den Betroffenen
selbst, mit der Stoppuhr oder mit Hilfe eines strukturierten Gesprächs, die besten Ergeb-
nisse generieren.'S Allerdings wird es aufgrund der Vielzahl an Informationspflichten und
der zum Teil hohen Axzahl an betroffenen Unternehmsa notwendig sein, auf die anderen
Befragungsformen auszuweichen. Um die vorhandenen Mittel optimal zu verwenden,
wird die Entscheidung, welche Messmethode zum Einsatz kommt, nach dem oben be-
schriebenen Schema getroffen werden.

Abbildung 6 Auswahl der Messmethode in Abhängigkeit von der Komplexität und der An-
zahl der betroffenen Unternehmen

Anzahl von
Unternehmen

Komplexität der
Informationspflicht

Quelle: Eigene Darstellung

Interview

Telefon

Experten

Stoppuhr

Fragebogen

Delphi

't Vgl.Charite, D. et al.: Das Standard-Kostenmodell, S. 25, Stand: Mai 2005
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Um die Belastung bei den Befragten in Grenzen zu halten und die Effizienz der Befragung

zu erhöhen, sollten mehrere miteinander verwandte lnformationspflichten in einer Mes-
sung bzw. Erhebung bei den Normadressaten gebtindelt werden.

5.4.2 Messung der Zeit

Die Zeit, die ein Betoffener benötigt, um einer staatlich veranlassten Informationspflicht
nachzukommen, wird nicht im Ganzen abgefragt oder gemessen, sondem der gesamte

Vorgang wird in einzelne standardisierte Teilaktivitäten ,,zerlegf". Gemessen werden dann

die Zeiten, die für die Erledigung der jeweiligen Teilaktivitätenbnry. Standardaktivitäten

benötigt werden. Die Summe der Zeiten für die einzelnen Standardaktivitäten ist die Stan-

dardzeit zur Erfüllung der Informationspflicht.

Die Grundlage für die Durchführung der Interviews, Stoppuhruntersuchungen oder andere

Ermittlungen in den Untemehmen bildet demnach der Standardprozess. Durch die Vorga-
be von Standardprozessen hat der Interviewer eine klare Richtschnur von den Arbeitspro-
zessen, die notwendig sind, um eine gesetzliche tnformationspflicht idealtypisch befolgen
zu können. Dieser Aspekt ist für die Ermittlung standardisierter Kosten von zentraler Be-
deutung und ist stets zu beachten.

Ziel ist es nicht, neue Standardprozesse zu entwickeln, sondem für die vorgegebenen

Standardprozesse genate Zeit- und Tarifoarameter zu errnitteln. Mit gezielten Fragen wird
deshalb festgestellt, wie viel Zeit ern zuständiger Mitarbeiter für eine im Standardprozess

festgelegte Verwaltungstätigkeit benötigt. Erscheint dem Untersucher das Ergebnis als

unrealistisch, so wird versucht, die Gründe hierfür aufzudecken. Neben den Zeiparame-
tern ist es sinnvoll lnformationen über das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter (2. B. Lei-
tungsebene, Sachbearbeiterebene) einzuholen, die in der Regel die staatlich veranlasste

Verwaltungstätigkeit in den Untemehmen durchführen.l6 ln diesem Zusammenhang müs-
sen auch Angaben über eine eventuelle externe Bearbeitung (Steuerberater, Architekt,
usw.) der Informationspfl icht ermittelt werden.

Erfahnrngen aus den Niederlanden mit der Anwendung des SKM zeigen, dass sich lnfor-
mationspflichten'in der Praxis sehr gut über 14 Standardaktivitäten beschreiben lassen

(siehe Tabelle 6, Seite 50). Dies liegt darin begrtindet, dass sich die Tätigkeiten zur Erfül-
lung einer Informationspflicht letztendlich sehr ähneln und zwar unabhängig von der kon-
kreten Ausgestaltung und der Zielgruppe der lnformationspflicht. Was sich dagegen unter-

'u Vgl. Bertelsmann Stiftung, Handbuch zur Messung von Btirokratiekosten, erscheint 2006
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scheidet ist die benötigte Zeit und das notwendige Qualifrkationsniveau zur Erfüllung der
lnforrnationspflicht. Diese beiden Punkte müssen daher gemessen bzw. abgefragt werden.
In den Niederlanden mtindeten diese Überlegungen in die Classification System Administ-
rative Activities (CASH), welche mit der Tabelle 6 wiedergegeben wird.rT

Die Zerlegung von Aktivitäten in kleine Einzelschritte ermöglicht eine sehr detaillierte
Analyse des Gesamtprozesses. Darüber hinaus resultieren hieraus erste Hinweise auf die
von den Untemehmen eingesetzten Techniken und auf das Qualifftationsniveau der ein-
gesetzten Mitarbeiter. Hierdurch können Unterschiede über die einzelnen Verfahrens-
schritte in den Unternehmen sichtbar gemacht werden.ls

Tabelle 6: Standardprozesse zur Erfüllung einer Informationspflicht

Quelle: Nijsen/Vellinga, A model to measure the administrative burden of busilesses, Zoetermeer 2002
sowie Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Handbuch zur Messung von Btirokratiekosten, erscheint 2006.

Anzumerken ist, dass zur Erfüllung spezifischer Informationspflichten nicht immer alle
1 4 Standardaktivitäten anfallen.

17 CASH steht für Classification system of AdminiStrative Activities, wobei Activities im niederländischen
"Handelingen" bedeutet. Vgl. Nijsen/Vellinga, A model to measure the administrative burden of busi-
nesses, Zoetermeer 2002.

" Vgl. IflrA ftIrsg.): Ermittlung btirokratischer Kostenbelastung in ausgewählten Bereichen, Bonn, 2006.

Nr, Allgemeine Standardaktivität Allgemeine Fragestellung

I Einarbeitung/Routinebildrmg im Hinblick auf die
Informationspflicht

Welche Erfahrungen besitzt eine relevante Zielgruppe im
Umgang mit einer Informationspflicht?

2 Empfang der Inforrration Welche Rahmenbedingung bestehen filr den Informati-
onstransfer von der Behörde zum Untemehmen?

3 Sammeln erforderlicher Informationen Welche Informationen sind im Untemehmen verfügbar?

4 Einschätzung der erforderlichen Informationen. und Daten
Sind die Informationen zur Erfrllung der Informations-

pflicht ausreichend?
5 Ausftllen oder Eingabe der erforderlichen Daten Wie werden die Daten eingegeben (Hand,/automatisiert)?

6
Durchff.ihrung von Berechnungen und.ioder Schät-

zungen

Welche Berechnungen, Bewertungen, Zählungen oder
Schätzungen müssen vom Untemehmeo getätigt wer-

den?
7 Ausdruckenf rotokollieren der Ergebnisse Wie sind die gewonnenen Daten aufzubereiten?

8
Kontrolle und mögliche Korrektur von Ergebnis-

sen
Wie hoch ist der Aufipand für Kontoll- und Korrektur-

maßnahmen?

9 Einholen von lnformationen bei Dritten Sind bestimmte Anschaffi:ngen oder exterDe Informati-
onsbeschaffi:ngen zwingend notwendie?

l0 Konsultation Benötigt der Unternehmer zusätzlichen Rat Dritter zur
Befolgung der Informationspfl icht?

ll Erklärungen, Erläuterungen
Müssen neben den fest vorgeschriebenen Formularen
noch weitere zusätzliche Erklärungen vorgenommen

werden?

12 Ausflihren von Zahlungsanweisungen Welche Schritte werden für zwingend notwendige Auf-
täge an Dritte getätigt?

l3 Senden der Informationen Welche Rahmenbedingung bestehen ff.i,r den Inforrnati-
onstransfer vom Untemehmen zur Behörde?

t4 Archivierung von Informationen Welche Anforderungen werden an den weiteren Umgang
mit Daten im Untemehmen gestellt?
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Im Vorfeld der eigentlichen Messung in Deutschland ist zu prüfen, inwieweit diese Stan-

dardprozesse und die damit verbundenen Standardaktivitäten für die deutsche SKM-
Messung auf Bundesebene übernommen werden soll.

Nachdem die tnformationspflichten über die Standardaktivitäten konkretisiert wurden, ist
entweder ein entsprechender Gesprächsleitfaden für die mündliche Befragungsform, ein

Fragebogen für schriftliche Befragungen oder ein Zeitaufoahmebogen für die Stoppuhr-

methode zu entwickeln. Es muss nochmals betont werden, dass im Rahmen der Messung

bzw. der Abfrage des Zeitbedarfs auch nach dem Qualifikationsniveau der mit der Aufga-

be betrauten Person gefragt wird.

Falls die Messung über eine Expertenbefragung (schriftlich oder mtindlich) durchgeführt

wird, müssen an dieser Stelle geeignete Experten ausgewählt und kontaktiert werden. Sol-

len dagegen Untemehmen direkt befragt werden, so müssen diese ebenfalls ausgewählt

werden. Dabei ist zu beachten, dass für den Fall, dass gruppenspezifische Ergebnisse fach-

lich von Bedeutung sind (2. B. Ergebnisse differenziert nach Untemehmensgrößen oder

nach Wirtschaftszweigen), für jede Gruppe eine ausreichend große Anzahl an Unterneh-

men ausgewählt wird. Andemfalls besteht die Gefahr, dass die gewtinschten Auswertun-
gen überhaupt nicht durchführbar sein werden oder nur zu gering belastbaren Ergebnissen

führen.

Um die Belastungen der Unternehmen durch die SKM-Zeitmessung so gering wie mög-

lich zu halten, sollte darauf geachtet werden, dass die Unternehmen rotierend zur Messung

herangezogen werden und dass ähnliche Informationspflichten gebtindelt abgefragt wer-

den. Das gleiche gilt auch für Expertenbefragungen, bei denen ebenfalls mehrere lnforma-
tionspflichten in einer Befragung abgehandelt werden sollten.

5.4.3 Verdichtung zu einem Gesamtergebnis

Mit den Angaben aus der Zeitmessung, des Tarifs und einschließlich der in Abschnitt

5.2.1 beschriebenen Ergebnisse zur Mengenkomponente liegen alle Angaben über die

Kostenparameter vor. Im Folgenden wird beschrieben, wie aus diesen Einzelangaben ein

Gesamtergebnis ermittelt wird. Hierbei muss zunächst die Preiskomponente je Inforrrati-
onspflicht aus den Messergebnissen berechnet werden (siehe hieran Abschnitt 5.4.3.1).

Anschließend erfolgt mit Hilfe der unter 5.2.1 ermittelten Mengenkomponenten je lnfor-
mationspflicht die Abschätzung des Verwaltungsaufivandes je Informationspflicht und des

Verwaltungsaufivandes insgesamt. Ftir die Durchfi.ihrung ist das Statistische Bundesamt

zuständig.
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5.4. 3. 1 Berechnung der Preiskomponente

Die im Rahmen der Feldphase ermittelten Zeitangaben je Standardprozess einer Informa-
tionspflicht werden in der SKM-Datenbank zusarnmengeführt. Daraus wird der Zeitauf-
wand für die Erfüllung einer Informationspflicht berechnet. Darüber hinaus werden die
Lohnkosten in die Datenbank zugespielt. Je nach lnformationspflicht geschieht dies wirt-
schaftsbereichsübergreifend-/spezifisch sowie differenziert nach Qualifftationsniveaus.

Als Zeitaufivandsgröße wird in die Datenbank eine idealtypisch standardisierte Zeitangabe
flir die Abarbeitung eines Standardprozesses übemommen. D. h. es wird die Zeitdauer für
einen Standardprozess in die Datenbank eingestellt, welche die Unternehmen für die Er-
füllung in der Regel benötigen. tn Abhängigkeit von der Messmethode wird eine unter-
schiedliche Ar.zahl an Einzelangaben für einen spezifischen Standardprozess zur Verfli-
gung stehen (e nachdem wie viele Unternehmen befragt wurden). Bei einer feststehenden
Untergrenze für den Zeitbedarfin Höhe von null Minuten und einer genügend großen Zahl
an befragten Untemehmen ist eine Verteilung der Angaben entsprechend der nachfolgen-
den Abbildung zlr erwarten.

Abbildung 7: Voraussichtliche Verteilung der Zeitangaben für einen Standardprozess

Anteil der
Unternehmen

arithmetisches
Mittel

Stairdardzeit

Quelle: eigene Darstellung
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Als Standardzeit ist diejenige Zeitnt übernehmen, welche die Untemehmen typischerwei-

se benötigen um den Standardprozess durchzuführen. Die dargestellte Verteilungsform ist
dadurch charakterisiert, dass der Modus'' kleio". ist als der Median2o und dieser wieder-

um ist kleiner als das arithmetische Mittel (rechnerischer Durchschnitt). Als typischer
Wert - in Sinne von SKM - kommen sowohl Modus als auch Median in Frage. Der Mo-
dus bietet sich an, da kein anderer Wert so häufig von Untemehmen erzielt wird wie die-

ser. Der Median dagegen aufgrund seiner zentralen Lage in d'er Verteilung." Das arithme-

tische Mittel hingegen wird durch Extremwerte nach oben verzerrt, so dass es nicht einem

typischen Unternehmen entspricht. Es ist daher aus der Betrachtung auszuschließen. Ftir
den Median spricht gegenüber dem Modus, dass der Modus nicht im jedem Fall eindeutig

zu bestimmen ist (es können zum Beispiel zwei häufigste Werte auftreten), der Median

dagegen ist immer klar definiert ist. tnsgesamt gesehen empfiehlt es sich daher als Stan-

dardzeitdie Zeitgröße zu verwenden, die dem Median entspricht.22

Beispiel:',, '

Im Rahmeri der Belastungsuntersuchung der Wirtschaft durch amtliche Statistiken **a.ol
I

für die Statigtik übef die. Investitionen.in Umweltschutz.im Produzierendel §ewe$e -vgn'
über 3.000 Uot"ro"i-"oäguU"n über a"oz"i*"dart ane.Urirgrrg dt;; lustunÄ-i

,I

pflicht gemacht. Die Vertei'lr:ng weist die erwartete log-normale Strukhir auf. Allerdings
kirti"r"o mit 30 Min. und 60 Min. mindestens zwei Modalwerte. Der Median liegt bei aOl

i

,Min-,und das arithmetische Mittel - das durch Extremwerte nach oben verzerrt wird - bei

75 Min. Ein typisches Unternehmen benötigt aufgrund dieser Datenlage'40 Min. (Median)l

für die Erfüllung der lnformationspflicht ,,Meldung ^tr Statistik üLer die kivestition in
Umweltschufz um Produzierenden Gewerbe"

Das beschriebene Verfahren ist für alle gemessenen Standardaktivitäten zu verwenden, so

dass als Ergebnisblatt eine Tabelle ausgefüllt werden kann, wie sie beispielhaft in Tabel-

le 7 dargestellt ist. Angenommen wird dabei, dass alle 14 Standardaktivitaten wie vorge-

'e Der Modus entspricht dem häufigsten Wert. Bei Verteilungen, die mehr als einen häufigsten Wert auf-
weisen (2.B. bimodale Verteilungen) können auch mehrere Modi angegeben werden.

20 Der Median ist jener Wert, der eine nach der Größe geordnete Reihe halbiert. Er entspricht demnach dem
Wert der Verteilung, der von 50 %o der Merkmalsträger (2.B. Untemehmen) unter- und von den anderen
50 % überboten wird.

2l Die zentrale Lage des Median zeigt sich dadurch, dass der Median die Summe der absoluten Entfernungen
eines beliebigen Punktes der Verteilung zu sich minimiert.

2' Dies entspricht auch der Vorgehensweise des lnstituts für Mittelstandsforschung, die zwar für die Zeitan-
gaben sowohl Median als auch arithmetisches Mittel ausweisen, für die Kostenabschätzung aber den Me-
dian verwenden. Vgl. IfM (tlrsg.): Ermittlung btiLrokratischer Kostenbelastung in ausgewählten Berei-
cben,Bonn,2006.
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geben zur Messung übemommen wurden. Für jede Standardaktivitat ergibt sich aus dem
Median der in den Unternehmen gemessenenZeitendie Standardzeit.

Als Standardzeit für die Erfüllung der gesamten Informationspflicht ergibt sich als Summe
der einzelnen Standardzeiten aus dem Beispiel 113 Minuten. Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhangnr betonen, dass dieses Ergebnis nicht bei einem Untemehmen direkt ermit-
telt wurde, sondem den Median aus den gemessenen Werten darstellt. Dies kann zur Folge
haben, dass kein Untemehmen tatsächlich 113 Min für die lnformationspflicht benötigt.
Die Standardzeit ist die Zeit, die ein Unternehmen benötigt, wenn es alle Standardaktivitä-
ten gemäß den Standardzeiten je Tätigkeit erfüllt. Weicht das Untemehmen in einer der
14 Kategorien ab, so weicht seine Zeit von der ermittelten Standardzeit ab.

Tabelle 7: Ergebnis der Messung einer Informationspflicht (Beispiel)

Quelle: eigene Darstellung

In der letzten Spalte sind die durchschnittlichen Lohnkosten (Arbeitskosten je Arbeits-
stunde) dieser Beispielsbranche angegeben unter der Annahme, dass zwischen drei Quali-
fizierungsniveaus der Bearbeiter der Lrformationspflicht in den Untemehmen unterschie-
den wird. Ftir jede Standardaktivität wfud der jeweilige Tarif der mit der Aufgabe betau-
ten Person (im Beispiel 28/33/61 Euro pro Arbeitsstunde) verwendet. Das Qualifizie-
rungsniveau bei der Durchführung einer Standardaktivität ist vom jeweiligen lnterviewer
abzufragen, die Tarife werden aus den Statistiken der Statistischen Amter entnommen
(mögliche Datenquellen: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Arbeitskostenerhebung
bei Unternehmen, Verdienststrukturerhebrrog). Die durchschnittlichen Lohnkosten für die
lnforrnationspflicht ergeben sich als gewichtetes arithmetisches Mittel aller Lohnkosten je
Standardzeit (siehe Formel 5, Kapitel 3.3). Im Beispiel sind dies 34,50 €. Da es sich im

Nr Allgemeine Standardaktivität Standardzeit
(Min)

Lohnkosten
(€)

I Erng{beiqqg im Hinblick auf die Informationspflicht 10 33
2 Empfang der Information ., 28
J Sammeln erforderlicher Informationen l9 28
4 Einschätzung der erforderlichen Informationen und Daten 6 JJ
5 AusfüIlen oder Eingabe der erforderlichen Daten 5 28
6 Durchfijhrung von Berechlungen und/oder Schätzungen 5 61

Ausdrucken/Protokollieren der Ergebnisse 3 33
8 Konholle und mögliche Korrektur von Ergebnisse t2 JJ
9 Einholen von Informationen bei Driften 20 28
10 Konsultation 10 61
ll Erklärungen, Erläuterungen l4 55
t2 Ausfiihren von Zahlungsanweisungen 4 JJ
13 Senden der Informationen I 28
t4 Archivierung von Informationen 2 28

Informationspflicht 113 34,5
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Beispiel wiederum um eine hypothetische Durchschnittszahl handelt, weicht diese

- erstens - von den Tarifen der drei Leistungsgruppen ab und - zweitens - muss dieser

Durchschnittslohn keinem Durchschnittslohn eines konkreten Untemehmens entsprechen.

Wird bei der Befragung auch eine Angabe zur Untemehmensgröße des jeweils befragten

Untemehmens erhoben (Beschäftigtenanz.ahl und/oder Umsatzhöhe), dann kann die be-

schriebene Ergebnistabelle zusätzlich in Abhängigkeit der Untemehmensgröße

(klein/mittelhoch) ermittelt werden, um eventuelle Unterschiede in'der Belastung heraus-

zuarbeiten. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn im Zusammenhang mit einer Informa-

tionspflicht Unterschiede in der Belastung in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße

vermutet werden.

5. 4. 3. 2 B erechnung des Yerwaltungs aufwandes

Der Verwaltungsaufivand für die einmalige Befolgung einer lnformationspflicht ergibt

sich durch die Multiplikation des durchschnittlichen Stundensatzes mit der Standardzeit,

die für die Informationspflicht aufgewandt wird. Im Beispiel wären dies 64,98 €23, die ein

idealtypisches Untemehmen bei der einmaligen Erfüllung dieser lnformationspflicht hat.

Um auf den Verwaltungsaufivand der Informationspflicht insgesamt zu kommen, muss auf

die Ergebnisse von Abschnitt 5.2.1 ntrnckgegriffen werden. Wie in diesem Abschnitt dar-

gestellt, ergibt sich die Mengenkomponente entweder aufgrund der A:zahl der Meldef?ille

(2.8. Anzahl an Baugenehmigungen) oder durch die Multiplikation der betroffenen Unter-

nehmen mit der gesetzlich verankerten jährlichen Übermiulungshäufigkeit (2.B. Umsatz-

steuervoranmeldung, die 1,8 Mill. Unternehmen monatlich, also zwölfmal, abgeben müs-

sen und knapp 1,1 Mill. Unternehmen quartalsweise also viermal.). Resultiert aus der

Mengenanalyse beispielsweise, dass die Informationspflicht jährlich 500.000 mal anf?illt,

ergibt dies im Beispiel einen Verwaltungsaufwand von insgesamt32,49 Mill. €.

Ftir jede gemessene Infomtationspflicht kann über dieses Verfahren ein Wert für den

Verwaltungsaufuand ermittelt werden. Die Summe aller Werte ergibt den Verwaltungs-

aufivand der deutschen Wirtschaft insgesamt (siehe auch Formel I, Abschnitt 3.3).

Wurden Daten auch differenziert nach Größenklassen erhoben, lässt sich auch die Frage

beantworten, inwieweit es Unterschiede in der lnformationskostenbelastung aufgrund der

Unternehmensgröße gibt. Potenzielle Unterschiede können sich dadurch ergeben, dass

lnformationspflichten aufgrund von Abschneidegrenzen erst ab einer bestimmten Unter-

" ll3 Min. sind umgerechnet I Std. und 53 Min. Die eine Stunde schlägtmit den angegeben 34,50€nr
Buche, w?ihrend die 53 Min das Unternehmen mit 30,48 € belasten. Dies ergibt in der Summe 64,98€.
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nehmensgröße relevant werden. Des Weiteren könnten sich durchschnittlich effiziente
Unternehmen in Abhängigkeit von Größenklassen unterscheiden.

Beispiele: r

Die Kostenstrukturerhäbung im Verarbeitenden Gewerbe wird erst ab 20 Beschäftigten
erhoben. K-leine Unternehmen sind daher von dieser Inforrnationspflicht g;inzlich ausge-
norlmen und werden tiberhaupt nicht belastet.'Der gesamtön Verwaltungiaufiuand ist ent-
sprechend geringer,

'Bei einem Einpersonenunternehmen wird die Informationspflicht ilefinitionsgemäß vom
Firmeninhaber oder von einer externen Stelle (2. B. Steuerberater) erfüIlt. Beide haben

Aufgrund der Angaben, die von den Ressorts und dem Statistischen Bundesamt zu jeder
lnformationspflicht in die Datenbank eingepflegt wurde (vgl. Kapitel 4 sowie Ab-
schnitt 5.1), ist es möglich, die Gesamtkosten nach verschiedenen Merkmalen zu analysie-
ren. Ein Ergebnisnachweis gemäß folgender Zuordnungen kann vorgenommen werden:

o nach Ressorts,

o nach dem Wirtschaftszweig der Unternehmen,

. nachPolitikbereichen,

o nachGesetzbereichen,

o nach Gesetzgebungsebenen,

. nach dem Verpflichtungsgrad (obligatorisch oder optional),

o nach der Notwendigkeit der lnformationspflicht.

Besonders die letzten beiden Punkte dienen dazu, Entlastungspotenziale möglichst früh zu
identifizieren (siehe hierzu Kapitel 6.1)

s9

Informationspflichten

höhere KostensäEe als ein Mitarbeiter nachgeärdneter Ebenen. Der gesamte. Verwalhrngs-
I

aufiuand f?illt daher bei diesen Untemehme_n_*eqFprecüend g_h_o_!lgg§_.*. .-__....* _-_



Kostenmessung bestehender lnformationspflichten

5.5 Einbeziehung der für Bürger und Verwaltung bestehenden Infor-
mationspflichten sowie von Verwaltungsvorschriften

Die beschriebene Vorgehensweise betrifft zunächst lediglich die auf Gesetzen oder

Rechtsverordnungen begri.indeten lnformationsverpflichtungen der Wirtschaft. Im Folgen-

den wird kurz beschrieben, wie mit den Pflichten umgegangen wird, die den Bi.irger und

der Verwaltung belasten und die aufgrund von Verwaltungsvorschriften definiert sind.

Messung der Pflichten für Bürger und Verwaltung

Bestehende Informationspflichten der Btirgerinnen und Bürger sowie der Verwaltung

werden grundsätzlich erst in einem zweiten Schritt, d.h. nach Abschluss der Messungen

der Informationspflichten der Wirtschaft, gemessen.

Ausgenommen hiervon sind jedoch Inforrrationspflichten der Btirger oder der Verwal-

tung, bei denen bereits jetzt die Vermutung einer außergewöhnlich hohen Belastung of-

fensichtlich ist. Im Übrigen bleibt es den Ressorts freigestellt, auclr weitere Informati6ns-

pflichten der Bürger oder Verwaltung von Anfang an in den Messprozess einzubeziehen.

Für die Messung der bestehenden Informationspflichten der Bürger und Verwaltung gel-

ten die gleichen methodischen Vorgaben wie für die Messung der bestehenden lnformati-

onspflichten der Wirtschaft. Auch der Verfahrensablauf (Prüfohasen und Prüfschritte)

unterscheidet sich nicht, einmal abgesehen von dem Sachverhalt, dass für den Bürger nur

eine Zeitaufwandsgröße ermittelt wird und keine Transformation in monetlire Kosten statt-

findet. Hier gilt, wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, lediglich die Zeit als Aufuands-

komponente.

Einbeziehung von Verwaltungsvorschriften

a

a

Besteliende Informationspflichten auf Basis von Verwaltungsvorschriften werden grund-

sätzlich erst in einem späteren Schritt, d. h. nicht vor Abschluss der Messungen der durch

Gesetl und Rechtsverordnungen verusachten Informationspflichten der Wirtschaft, ge-

messen. Ausgenommen hiervon sind allerdings auch hier Informationspflichten auf Basis

von Verwaltungsvorschriften, bei denen bereits jetzt eine außergewöhnlich hohe Belas-

tung zu vermuten ist. Im Übrigen bleibt es den Ressorts freigestellt, auch weitere durch

Verwaltungsvorschriften verursachte lnforrnätionspflichten von Anfang an in den Mess-

prozess einzubeziehen.
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Für die Messung der bestehenden Informationspflichten auf Basis von Verwaltungsvor-
schriften gelten die gleichen methodischen Vorgaben; auch der Verfahrensablauf (Prüf-
phasen und -schritte) ist hier grundsätzlich nicht anders wie im Verfahren für die Unter-
nehmen beschrieben.

6 Maßnahmen zur Kostenreduzierung

6.1 ErschließungvonEntlastungspotenzialen

Es wurde bereits schon darauf hingewiesen, dass in jedem'SKM-Teilschritt bereits die
Frage nach möglichen Vereinfachungsmaßnahmen mit ins Kalkül nt ziehen ist. Ftir die
Identifizierung von Vereinfachungsmaßnahmen und für die Offenlegung möglicher Kos-
teneinsparungen ist das Stellen und Beantworten folgender Fragen hilfreich:

Wo treten bei den Adressaten staatlichen Handelns (Wirtschaft, Bürger, Verwaltung)
überhaupt administrative Lasten auf?

Welche rechtlichen Vorgaben und administrativen Handlungen des Staates werden
von den Adressaten als überflüssige Hemmnisse angesehen bzw. führen zu Schwierig-
keiten bzw. ,,Irritationen" in der Umsetzung?

Welches sind die besonders belastenden Bürokratiekosten, die durch das Aufteilen
jeder lnformationspflicht in einzelne Prozessschdtte identifiziertwerden können?

a

a

o

Zur Festlegung potenzieller Vereinfachungen und Kostenreduktionen sind nicht nur die
Ergebnisse der Messungen nach dem SKM, sondem auch weitere Informationen, die sich
aus den Gesprächen mit Interessengruppen, den betroffenen Adressaten und der staatli-
chen Verwaltung ergeben, einztbeziehen. Eine Checkliste zur Ermiulung von Entlas-
tungspotenzialen findet sich im Anhang.

Zur Reduktion der Bürokratiekosten bieten sich eine Vielzahl von Maßnahmen an. Grund-
sätzlich können die folgenden Vereinfachungsmaßnahmen unterschieden werden:

'o Nichteinführung bzw. Aufhebung/Ab§chaffung von Inforrnationspflichten,,,
. Vereinfachung von Informationspflichten durch das Ändem bzw. d.as Verschlankeni

I
:i

_._,t
Ii einzelner Rechtsaküe,
J*-"".*-.- e.
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o Verbesserung der Kohärenz'zwischen Rechtsakten auch über die Grenzen einzglngl

I Ressorts hinaus und'damit Vermeidung von Dcipplung durch parallel angefordärte lrl-

, formationen,

Vereinfachung von administrativen Prozessen insbesondere durch Rückgriff auf vor-

handöne Inf-ormationen in anderen staatlichen Behörden und die Vereinfachung vgn
§

Formularen,

o

a

a

E-Govenrmentj SicLerstellung medienbruchfreier Prozesse zwischen Behörden.und

Adressaten durch lT-Einsatz, iÄbesondere-sichersteliuog^a.,'tt-gesmuen Übermitt-

luns von Information durch Adressaten 
"n 

staailiche Steller 
' t

Verbesserung ddr Konimunikation bei neuen oder bestehönden"Re§elungert SichJr-"

stellung der Verstäindlichkeit von Regehrngen; begleitende Maßnahmen zur'ErklairiÄg

der Ziele uäd deir Mittel bei der Einfühnrng neuer Rg§elun§äu drtch dib zuständi§en

Stellen,

o Ermittlung von Vereinfachungspbtenzialen.bei den vbn der Regelung betroffenen Ad-
ressaten . Identifizjerung
liche

6.2 Erstellung eines Maßnahmepakets zur Erreichung und Kontrolle
des beschlossenen Abbauziels

Auf Basis des vom Bundeskabinett vorgegebenen Abbauziels erarbeitet jedes Ressort be-

zogen auf seinen Zuständigkeitsbereich ein Maßnahmepaket, welches die einzelnen Ver-

einfachungsmaßnahmen zur Zielereichung einschließlich der Zeitpläne zu deren Umset-

zung umfasst und leitet es der Geschäftsstelle im Bundeskanzleramt zu. Die. einzelnen

Maßnahmepakete, ebenso das sich daraus ergebende Gesamtpaket sowie die Zeitpläne ntr
Umsetzung der Maßnahmen werden anschließend dem Staatssekretäirsausschuss Bürokra-

tieabbau zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Geschäftsstelle im Bundeskanzleramt kontrolliert die Einhaltung der vom Staatsekre-

tärsausschuss für verbindlich erklärten Zielvorgaben. Dies gilt sowohl flir die inhaltliche

Umsetzung einzelner Maßnahmen als auch für die Einhaltung der Zeitplane. Die Ressorts

melden der Geschäftsstelle regelmäßig die im Umsetzungsprozess erreichten Fortschritte

sowie etwaige Umstände, die die Realisierung einzelner Maßnahmen gefiihrden (,,Fräh-

wamung"). Die Koordinatorin flir Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung und der

Staatssekretärsausschuss werden umgehend unterrichtet, wenn sich bedeutsame zielab-
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weichungen abzeichnen. Erfolgt ein Abbau von auf lnformationspflichten beruhenden
Bürokratiekosten durch die Ressorts bevor verbindliche Abbauziele festgelegt werden,
werden diese auf Bitten des jeweiligen Ressorts auf die spätere Abbauverpflichtung ange-

rechnet. Dies gilt für alle Rechtsetzungsvorhaben, die nach dem Kabinettbeschluss vom
25. April 2006 in Kraft geteten sind.

Kostenmessung neuer Informationspflichten auf Grund-
lage des Standardkosten-Modells

Aus der in Kapitel5 beschriebenen Bestandsmessung resultieren die Informationskosten
der Wirtschaft aufgrund der zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden Rechtsakte.

Durch die Abschaffung, Überarbeitung oder Neueinführung von Informationspflichten
sind diese einmalig umfassend ermittelten lnforrnationskosten ständigen Veränderungen
unterworfen. Um immer über den Stand und die Entwicklung der Verwaltungslasten adä-

quat Auskunft geben zu können, muss die SKM-Messung in eine Art,,Regelbetrieb" über-
führt werden.

Dieser Regelbetrieb drtickt sich in der Kostenmessung neuer Informationspflichten aus.

Hierzu ist auch eine Adaption der Methode des SKM unabdingbar.2o Wesentliche metho-
dische Anpassungen bei neuen lnformationspflichten gegenüber der Bestandsmessung

sind bei der Ermittlung des Parameters Zeit vorztnehmen. Da in diesem Fall in den Un-
tenrehmen noch keine Zeitatfwandsangaben verfügbar sind, müssen die Zeitatfwandsan-
gaben auf anderem Wege als über tatsächliche Datenerhebungen erfolgen.

Irn Folgenden wird gezeig3., welche Verfahrenswege sich in diesem Fall anbieten.

7.1 Identifikation neuer Informationspflichten

Die Identifikation von neuen Informationspflichten erfolgt ebenfalls auf Basis der in Kapi-
tel2.l zugrunde gelegten Definitionen. Demnach lässt sich eine neue Informationspflicht
folgendermaßen charakterisieren:

o Sie ist staatlich veranlasst (Gesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsvorschrift),

. sie basiert auf einer abstrakten Regelung,

'o Das Erschließen und von Eiasparpotenzialen und die anschließende Neubewertung der Lasten aus Kapi-
tel 6, ist eine weiterer Bestandteil des Regelbetriebs der SKM-Messung.
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o die Übermittlung oder Bereithaltung von Daten oder lnformationen erfolgt in elekho-
nischer oder schriftlicher Form.

Als ,,neue" Informationspflichten gelten auch Erweiterungen bereits bestehender lnforma-
tionspflichten (zum Beispiel Ergänzung um weitere Datenanforderungen, Erhöhung der

Berichtshäufigkeit).

Wie bei den bestehenden sind auch bei den neuen Informationspflichten alle zu erfassen,

unabhängig davon, ob sie sich an die Wirtschaft, den Bürger oder die Verwaltung wenden.

Die Kategorisierung der neuen lnformationspflichten erfolgt analog zur Vorgehensweise

bei den bestehenden Informationspflichten (vgl. Kapitel 5.1).

Die Ressorts haben die Geschäftsstelle im Bundeskanzlslsmt frühzeitig über die geplante

Einführung neuer Identifikationspflichten zu unterrichten und die notwendigen Schritte

zur Abschätntng der Kosten einzuleiten.

7.2 Abschätzung der Kosten neuer Informationspflichten

Um die zu erwartenden anfallenden Kosten einer neuen lnforrnationspflicht emritteln zu

können, müssen sowohl die Mengen- als auch die Preiskomponente abgeschätzt werden.

Hierbei soll und muss auf die Erfahrungen aus der Messung bestehender Informations-
pflichten und auf eventuell vorhandenes Expertenwissen zurückgegriffen werden.

7.2. 1 Abschätzung der Mengenkomponente

Bei der Abschätzung der Mengenkomponente können wiederum zwei Fälle unterschieden

werden:

1. Eine tnformationspflicht mit gesetzlich festgelegter Übermittlungshäufigkeit und

ab ge gr enzter Zielgrupp e (U nternehmen, B tirger oder V erwal nrn g),

2. eine fallbezogene Informationspflicht.

Im ersten FalI verläuft die Ermittlung der Mengenkomponente analog zum Verfahren bei
bestehenden lnformationspflichten, d.h. die Übermittlungshäufigkeit kann aus dem Geset-

zestext enhrommen werden und die Anzahl der betroffenen Bürger oder Untemehmen
wird mit Hilfe amtlicher Statistiken ermittelt.
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'Bäispiel:

II

ten

soll eine neue Informationspflicht eingeführt werden. Diese enthält für Untörnehmen
Baugewerbes mit mindestens 1 Mill. € Umsatz die Pflicht, jedes zweite Jahr die Kos-
für Weiterbildungsmaßnahrien däm zuständigen Ressort zu melden. taut am'tlicher

Es
I
ldes

Statistik fallen rund 30 000'Untemehfoep in die Ziö7gn$:pe, die laut Gesetz mit einer jähr-
ii"t eo üuermiülungshäufigkeit von 0,5 von der Informationspflicht betioffen sind.
i

ghg-e!,chli4eM-epg_e_nBg+p-oggg!g_!e.Fge1 js_{i.:rqf etllj-gqq._."*"

Fallbezogene Informationspflichten sind abgeleitete Pflichten. Diese entstehen dadurch,
dass der Betroffene eine Leistung des Staates nachfragt, wobei die I-eistung an die Bedin-
gung gekoppelt ist, dass er dem Staat bestimmte Informationen zur Verfügung stellt. Bei
der fallbezogenen Informationspflicht ist ein Rückgriff auf Statistiken nicht möglich. Es
können zwar Informationen darüber vorliegen, wie groß der Personen-funtemehmenskreis
(theoretisch) sein kann, der die Leistung des Staates nachfragt, nicht bekannt ist aber der
Anteil derer, die es letztendlich dann tatsächlich tun. Es muss daher eine Einschäzung
darüber abgegeben werden, wie viele der potenziell betroffenen Untemehmen oder Bi.irger
von der angebotenen Leistung des Staates Gebrauch machen (Ausschöpfungsquote). Für
diese Prognose muss - wenn es möglich ist - auf Erfahrungswerte ärUckgegriffen wer-
den, die sich aus bereits bestehenden ähdich gelagerten Fällen ergeben.

i*'Beispiel: 
,

'Di" iio vorhergehenden. Beispiel erwähnte Informationspflicht soll nur gQlten, wenn die,

,beffoffenen UnterneLrnen für ihre Weiterbildungsmaßnahmen eine btaatliche Förderungl
erhal

i
Diei

I
:
I

(q,auf 11.250 75t15 reduzieren würdö

Die zuständigen Ressorts müssen bei der Aameldung der neuen Informationspflicht die
Anzahl der potenziell betroffenen Einheiten und die prognostizierte Ausschöpfungsquote
angeben.
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7.2.2 Abschcitzung der Preiskomponente

Der wesentliche Unterschied zwischen einer Messung des Bestandes nach dem SKM und

der Abschätnng der Kosten für neue Informationspflichten besteht darin, dass bei der

Abschätzung eine gesonderte Messung des.mit der Erfüllung der Informationspflicht ver-

bundenen Zeitaufwands nicht erfolgen kann. Es muss bei neuen Informationspflichten der

voraus si chtli ch notwendi g e Zeitw ert geschätzt werden.

Die Basis fi.ir diese Schätzung bilden die Ergebnisse der Bestandsmessung. Zunächst muss

untersucht werden, ob im Bestand eine der neuen Informationspflicht ähnliche bereits e-

xistiert und ob für diese eine Abschätntng des Zeitaufuandes vorliegt. Ist dies nicht der

Fall, muss auf standardisierte Erfahrungswerte oder Experten zurückgegriffen werden.

o Schätzung anhand vergleichbarer bereits existierender
Informationspflichten

Liegen ähnliche lnformationspflichten im Bestand bereits vor, dann können die Ergebnis-

se dieser Messung für den Zeitbedarf als Schätzgröße verwendet werden. Bei den Tarifen

muss untersucht werden, inwieweit diese für die neue Informationspflicht ebenfalls Gül-

tigkeit besitzen. Falls dies der Fall ist, kann die Preiskomponente der bestehenden Infor-
mationspflicht als Schätzwert angenommen werden. Falls nein - da zum Beispiel eine

andere Branche von der Neuregelung betroffen ist - muss der gültige Tarif auf die gemes-

senen Zeiten angewendet werden.

Ilinweis: -. I

.t
Eine bestehende Informationspflicht kann auf weitere Unternehmen ausgedehnt oder abei'

auc\ beschräinkt werden. Dies ist, wie oben erwähnt, als.neue Inforriationspflicht zu be-l

handeln. In diesem Sonderfall liegt eine Zeitnessung und.evtl. die Preiskomponente be-

reits vor.

l

ffI:lllt en weiterbildungsmaßnahmen so[än'nur noch für unternehmei rir, ",o"-'
Mindestumsatz von 10 Mill. € gelten. Von der Bestandsm"ttr-g weiß man, dass der Pröisl

für diäse Informationspflicht bei 36,85 € liegt. Dieser Wert kann für die Kostenberech-,
I

nung übernommen werden. 
I
I

Die Weiterbildungsmaßnahme soll nicht mehr nur für Untemehmen des Bauhauptgewer-]

p9s g91t9p §gg{-e-Ig ay-ch für Untemehmen d"t-.*G-+qlg."Jy-gfF--eg Yg+ gSi-P"-tl+"-@e-s§yng
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'weiß man, dass diese 'Inforrrationspflicht einen Zeitbedarf voin 67 Min generiert. Als Tarif
wird für das Gastgewerbe 30 €'ermittelt. Die Preiskomponente liegt.lann bei 33,50€
;(6'71-6'!0|lü':33rs0)._

o SchätzungüberstandardisierteErfahrungswerte

Ftir die einzelnen Standardaktivitäten einer Informationspflicht werden sich durch die Be-
standsmessung für den Zeitbedarf Erfahrungswerte herausbilden. Diese Erfahrungswerte
werden in Abhängigkeit von drei Komplexitätsstufen der Informationspflicht ermittelt und
in einer so genannten CASH-Tabelle tabelliert. Die Werte dieser Tabelle dienen als
Schätzwerte für den Zeitbedarf einer Standardtatigkeit, je nachdem inwieweit die Tätigkeit
als einfach/mittel/komplex beurteilt wird. Die folgende Tabelle gibt die CASH-Tabelle
wieder, wie sie sich aus den Erfahrungen der Niederlande ergibt. Inwieweit sie sich mit
einer deutschen CASH-Tabelle deckt, wird sich erst nach den Erfahrungen der deutschen
B estandsmessung zeigen.

Tabelle 8: CASH-Tabelle der Niederlanden

Nr Allgemeine Standard-
aktivität Allgemeine Fragestellung einfach mittel kom-

plex

I

Einarbei-
hmg/Routinebildurg
imHinblick auf die
Informationspflicht

Welche Erfahrungen besitzt eine
relevante Zielgruppe im Umgang mit
einer Informationspfl icht?

I 10 2t

2
Empfang der Iaforma-
tion

Welche Rahmenbedingungen beste-
hen für den Informationstransfer von
der Behörde zum Unternehmen?

I 2 J

5
Sammeln erforderlicher
Informationen

Welche Informationen sind im Unter-
nehmen verfügbar? I 6 t9

4

Einschätzung der er-
forderlichen Informati-
onen und Zablenl Da-
ten

Sind die Informationen zur Befolgung
der Informationspfl icht ausreichend? 2 '6 l5

5

Ausfüllen oder Eingabe
der erforderlichen
Daten

Welche Daten werden mit der.Hand
eingegeben? I 5 9

6
Durchführung von
Berechnungen oder
Schätzungen

Welche Berechnungen, Bewertungen,
Zählungen oder Schätzungen müssen
vom Unternehmen getätigt werden?

2 5 t2

7
Ausdrucken der Ergeb-
IUSSE

Wie sind die gewonnenen Daten
aufzuarbeiten? 0 J 5

8

Kontrolle und mögliche
Korrektur der Ergeb-
nisse

Wie hoch ist der Aufivand für mögli.
che Kontroll- oder Korrekturmaß-
nahmen?

I 12 69

9
Einholen von Informa-
tionen Dritter

Sind bestimmte Anschafltngen oder
externe Informationsbeschaffungen
zwingend notwendig?

2 20 100
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Nr. Allgemeine Standard-
aktivität Allgemeine Fragestellung einfach mittel kom-

plex

10 Konsultation
Benötigt der Unternehmer zusätzli-
chen Rat Dritter zur adäquaten Befol-
gung der Informationspfl icht?

0 10 34

11
Erklärungen, Erläute-
ruDgen

Müssen neben den fest vorgeschrie-
benen Formularen noch zusätzliche
Erklärun gen vorgen olnmen werden?

I t4 54

t2 Ausführen vonZah-
lungsanweisungen

Welche Schritte werden für zwingend
notwendige Aufträge an Dritte getä-
tist?

I 4 5

13 Senden der Information
Welche Rahmenbedingungen beste-
hen für Informationstransfer vom
Unternehmen zur Behörde?

I I 5

l4 Archivierung von ln-
formationen

Welche Anforderungen werden an
den weiteren Umgang mit Daten im
Unternehmen gestellt?

I 2 2

Quelle: Nijsen/Vellinga, A model to measure the
Bertelsmann Stiftung (Iltsg.), Handbuch

administrative burden of busiaesses, Zoetermeet 2002 und
zur Messung von Bürokratiekosten (erscheint 2006).

Um den Zeitbedart zl schätzen, wird die Informationspflicht in die Standardaktivitäten

aufgegliedert. Diese werden dann einer von drei Komplexitätsstufen (einfach, mittel,

komplex) zugeordnet. Der Tabelle wird der jeweils zugehörige Zeiwert entnommen. Die

Summe der Zeinverte ergibt die Schätzung für den Zeitbedart der lnformationspflicht. Die

Zuordnung der Standardaktivitäten ist von den Ressorts vorzunehmen. Das Statistische

Bundesamt gibt hierar entsprechendd Hilfe stellungen.

BeisPiel: i r i - -n.... ,,
Für die neue Informationspflicht, die entsteh! wenn'ein Untemehmen des Baugewerbes '

.t
eine Fördemng von Weiterbildungsmaßnahmä bean§agq ergib! sich,folgende. Einschat-

zung der einzslnea Standarda}fivitziten: 'l

Nr Allqemeine Standardaktivität einfach mittel komplex

1 Einaöeituns/Routinebildung im Hinblick auf die lnformationspflicht .,10- .

2 Empfanq der lnformation 1

3 Sammeln erforderlicher lnformationen b t

4 Einschätzunq der erforderlichen lnformationen und Zahlen/ Daten 15

5 Ausf,jllen oder Eingabe der erforderlichen Daten 1

6 Durchfrrhrung von Berechnungen oder ScträLungen 5

7 Ausdrucken,der Ergebnisse 0

I Kontrolle und mögliche Konektur der Ergebnisse 1

I Einholen von lnformationen Dritter 20

10 Konsultation 0

11 Erklärungen, Erläuterungen 1

12 Ausfrihren von Zahlungsanweisungen 1 5

13 Senden der.lnformation 1.

14 Archivierung von lnformationen' 1 '.-

Aus der Summe ergibt sich ein geschätzter Zeitbedarf für diese Informätionspflicht von

67_Min_r(aqlBaqisderniederläiniisc-henCAS]llTab-eIle)-
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Die sich aus der Abschätzung mit Hilfe der CASH-Tabelle ergebende Zeit wird mit dem
entsprechenden Tarif multipliziert, um die Preiskomponente zu prognostizieren. Welcher
Tarif bei einer gesetzlichen Informationspflicht bei Unternehmen zugrunde gelegt wird,
richtet sich danach, ob es sich um eine branchenspezifische oder branchenübergreifende
Informationspflicht handelt. Bei branchenspezifischen Inforrnationspflichten sind die
durchschnittlichen Lohnkosten der befoffenen Branchen zu berücksichtigen, bei bran-
chenübergreifenden dagegen die durchschnittlichen Lohnkosten aller Branchen. Dabei ist
eine Differenzierung nach Qualifikationsniveau möglich. Vom Statistischen Bundesamt
weiden die benötigten Tarife aus den amtlichen Statistiken geliefert.

"Beispiel: r r,- . i
Für die Bfiilrrng der Informationspflicht zum Erhalt einer Förderung der Weiterbil-,
dungsmaßnahme sei.ein mittleres Qualifikationsniveau erforder,lich. Als Tarif hierfür gel-!

i

Handelt es sich um eine Informationspflicht des Biagers, wird kein Tarif ermittelt, da hier-
zu keine monetären Größen ermittelbar sind. Bei den Bürgem ist der Parameter Zeitneben
der Häufigkeit die alleinig entscheidende Größe. Anders als bei den Untemehmen und der
Verwaltung geht es hier somit nicht um die Reduzierung von (Gesamt-) Kostenbelastun-
gen, sondem insbesondere um die Reduzierung des (Gesamt-) Zeitaffwandes für die Ver-
waltungstätigkeit des Bürgers im Zusammenhang mit der Erfüllung einer Informations-
pflicht.

o Expertenschätzung

Experten können zur Validierung der Schätzung, die mit Hilfe vergleichbarer bereits exis-
tierender lnformationspflichten oder mit den standardisierten Erfahrungswerten gewonnen
wurden, eingesetzt werden. Durch die Überprüfung der Ergebnisse durch Experten ent-
steht ein Methoden-Mix, der die Belastbarkeit und damit die öffentliche Akzeptanz der
Schätzergebnisse steigem kann.

Mit Hilfe der Fachleute kann überprüft werden, inwieweit die bei der Schätzung zugrunde
gelegte existierende lnformationspflicht tatsächlich mit der neuen Informationspflicht ver-
gleichbar und damit die Übertragung der Messergebnisse gerechtfertigt ist. Ebenso können
sie beurteilen, ob die standardisierten Erfahrungswerte den Anforderungen der neuen'ln-
formationspflicht genügen. Wäre dies nicht der Fall, können sie Nachbesserungen in ei-
nem oder mehreren Punkten bis hin zur völligen Ablehnung der standardisierten Werte
verlangen. Darüber hinaus sind Einschätzungen über die Komplexität der einzelnen Stan-
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dardaktivitäten durch die Experten möglich, die mit den zur Validierung vorgelegten Er-
gebnissen verglichen werden können.

Besita eine Gruppe von Experten genügend Fachwissen, so kann ihnen die Abschätzung

der Preiskomponente auch komplett überlassen werden. Dabei können ihnen die beschrie-

benen ,,Hilfsmittel" (Liste der existierenden Informationspflichten, standardisierte Erfah-

rungswerte) zur Verfi.igung gestellt werden. Eine solche Vorgehensweise hat den Vorteil,
dass die sensible Schätzung der Preiskomponente extern durchgeführt wird, was sich posi-

tiv auf die öffentliche Akzeptanz der Ergebnisse auswirken dtirfte.

Problematisch bei Expertenschätzungen ist die Auswahl geeigneter Personen oder lnstitu-
tionen, die als Experten für ein Thema geeignet sind. Dieses generelle Problem von Exper-

tenbefragungen di.irfte in diesem Fall noch stärker aufheten, da mit neuen Informations-
pflichten oft,§euland" betreten wird. Eine klar nr definierende Gruppe von Experten ist
daher schwieriger zu finden. Eventuell ist das Thema so neu, dass es noch keine Experten

auf dem Gebiet geben kann.

7. 2. 3 Abschtitzung des Verwaltungsaufwands

Aufgrund der Arbeiten in den beiden vorhergehenden Abs.chnitten liegen alle Parameter

des Verwaltungsaufiuands in z.T. geschätzter Form vor. Die Mengenkomponente multi-
pliziert mit der Preiskomponente ergibt den voraussichtlichen zusätzlichen Verwaltungs-

aufwand flir die Normadressaten (Untemehmen/Bürger/Ver-waltung) aufgrund der neuen

lnformationspflicht.

Beispiele:
Es wird davon ausgegangen, dass es zu 11.250 Meldung'en aufgrund der lnforrrations-
pflicht zur Weiterbildunesflorderung kommt.'Eine fvf"tarrog natien ir.i, ',roo 36,85 ö.

- t " + . r.
Die§ ergibt einen Verwaltungsaufivandt fü. di"s" Informationspflicit in Höhe von,-r^r
414.562,50 e.

ir
Durch die Besihränkung der Informationspfliclt auf Untemehmen mit Eehr als 10 N{iU.€

. _l' / t i

Umsätz fallen jbta nur noch 1.500 Untemehmen in die lnformationspflicht,. die alle zwei

Jah; melden lu.U* *-3. 4le-Eöf+9lt+q- s .Z-u "7s7e .ryq§.c!öpfen, W*", 9§ äyoI- tl,?fp
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lVleldungen, so sind jetzt nur noch 560 Meldungen zum gleichen Tarif zu erwarten. Es
entsteht ein Verwaltungsaufivand in Höhe von20-636 €.2s ,,

Die Ausdehnung der Informationspflicht auf das Gaststättengewerbe füIrt zu 2.250 m-
sätzlichen Meldungen zu einem iarif von,:3,50 €. Daher entsteht ein zusätzlicher Verwal-l

7.3 Ausweisung der neuen Informationspflicht

Neue Infomrationspflichten für Unternehmen, Brirger und Verwaltung sind besonders
auszuweisen, d. h. die Informationspflicht (einschließlich der Begrtindung ihrer Notwen-
digkeit), die damit voraussichtlich verbundenen Gesamtkosten und der Adressatenkreis
sind in der Kabinetfvorlage besonders kenntlich zu machen.

Nach In-Iftaft-Treten des Gesetzes oder der Rechtsverordnung, welches die Informations-
pflicht begründet, werden die Datän in die SKM-Datenbank eingestellt. Grundsätzlich ist
die Informationspflicht nach dem Ablauf einer Frist von zwei Jahren einer SKM-Messung
zu unterziehen. Die Ergebnisse der Kostenschätzung werden gegebenenfalls durch diese
Messung korrigiert und die Datenbank entsprechend aktualisiert.

I Prüfung von lnformationspflichten im europäischen Recht

8.1 Ausweisung und Messung der Informationspflichten yon neuem
und bestehendem EU-Recht

Der Abbau von Bürokratie beschränkt sich nicht nur auf nationales Recht, sondem
schließt das europäische Recht mit ein. Dies bezieht sich einerseits auf lnitiativen der Eu-
ropäischen Kommission rur Vereinfachung und Deregulierung des europäischen Rechts-
bestandes. Aadererseits soll der Aufwuchs neuer Bürokratie durch neue EU-Regelungen
verhindert bzw. möglichst gering gehalten werden. Beide Ansätze werden von der Bun-
desregierung untersttitzt. Dies bedeutet, dass stärker als zuvor die federführenden Ressorts
die btirokratischen Auswirkungen bestehenden und neuen EU-Rechts überprüfen sollen.

25 Auch wena diese neue Informationspflicht Kosten verursacht, bleibt in der Summe eine Reduzierung des
Verwaltungsaufivands übrig (400.000 € - 20.000 €).
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Pnifung von Informationspflichten im europäischen Recht

Der Staatssekretärsausschuss Bürokratieabbau koordiniert.auf Basis der festgelegten Me-

thode auch die nationale Durchfühiung von Messungen der EU, die der Ermittlung des

Verwaltungsaufivands von bestehenden und neuen EU-Rechtsvorschriften dienen.

Für die Prüfung von Informationspflichten in neuen EU-Regelungsvorhaben ergeben sich

folgende Konsequenzen:

Im Rahmen des europäischen Rechtsetzungsverfahrens solltön in deutschen Positions-

papieren und Stellungnahmen, wie aber auch bei der Unterrichtung des Deutschen

Bundestages in EU-Angelegenheiten, der Unterrichtung und Beteiligung des Bundes-

rates in EU-Angelegenheiten und bei der Unterrichtung der deutschen Mitglieder des

Europäischen Parlaments neue btirokratische Lasten für die EU-Ebene und die natio-

nale Ebene, hier insbesondere die Informationspflichten soweit möglich auch unter

Angabe der Begrtindung der Kommission, gesondert kenntlich gemacht werden. Hier-

zu sollten die mit der Einflihrung der Informationspflicht verbundenen Kosten mög-

lichst auf der Basis einer SKM-Messung ermittelt werden (vgl. beschriebenes Vorge-

hen in Kapitel 6).

Neue Regelungenbzw. Anderungen bestehenden EU-Rechts sollten immer daraufhin

überprüft werden, ob hiermit Informationspflichten vermieden, vereinfacht bzw. abge-

schafft werden können.

o

a

o

Bei der Umsetzung von EU-Recht in nationales Recht sollte Folgendes beachtet werden:

Die mit dem nationalen Umsetzungsrechtsakt einzuführenden Informationspflichten
sind einer SKM-Messung zu unterziehen und in der Kabinettvorlage gesondert auszu-

weisen. Hierbei kann ggf. auf bereits im Rahmen der Verhandlungen auf EU-Ebene

ermittelte Daten zurückgegriffen werden.

Sollten bei der Umsetzung in nationales Recht über die Vorgaben des EU-Rechts hin-

aus zusätzliche Informationspflichten national eingeführt bzw. der Standard der EU-

induzierten Informationspflicht nach nationalem Interesse erhöht werden, so müssen

die daraus entstehenden Kosten ausgewiesen werden. ((vgl. beschriebenes Vorgehen

in Kapitel6)

lmZ;uge der von der EU-Kommission initiierten Einftihrung eines Verfahrens zur Identifi-
zierung und Messung von Bürol«atiekosten auf Grundlage des SKM hat der Europäische

Rat die besondere Rolle der Mitgliedstaaten anerkannt, auf Anfrage in angemessener Wei-

se lnformationen für die Bewertung des durch EU-Rechtsvorschriften bedingten Verwal-

tungsaufwands zur Verfi.igung zu stellen.
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Methodische Grundlagen

Ftir die Prüfung von Informationspflichten für das bestehende EU-Recht wird folgendes
Verfahren gewählt:

Auf Anfrage der EU-Kommission führt das jeweils für das europäische Rechtsgebiet

federführende Bundesressort in Abstimmung mit der Geschäftsstelle im Bundes-

kanzleramt die erforderlichen Messungen der nationalen btirokratischen Belastungen

nach dem in Kapitel 5 beschriebenen Vorgehen durch.

o

a

a

Das Statistische Bundesamt unterstützt die Ressorts bei der Durchführung der Mes-

sungen, insbes. wenn aufgrund spezifischer methodischer Anfordemngen auf EU-

Ebene vorhandenebmt. neue Daten besonders aufzubereiten sind.

lnsbesondere besteht auch die Möglichkeit, für weitere, nicht von der EU-

Kommission benannte EU-Rechtsakte und Programme die nationalen Bürokratiefol-

gekosten zu ermiffeln und die Ergebnisse verbunden mit Vereinfachungsvorschlägen

den europäischen Gremien mit dem Ziel nr Kenntris zu geben, überflüssige oder

unangemes sene B elastungen durch Informati onspfl ichten zu b es eiti gen.

8.2 Methodische Grundlagen zur Abschätzung des durch Rechtsvor-
schriften bedingten Verwaltungsaufwands

Die EU-Kommission hat einen Leitfaden zur Abschätzung des durch Rechtsvorschriften
bedingten Verwaltungsaufwands vorgelegt. Dieser erscheint als A:rhang 10 des Leitfadens
zur Gesetzesfolgenabschätzung bei der EU. Die folgenden Ausführungen beziehen sich
auf den Stand vom 15. März 200626 und beschreiben das Vorhaben der EU-Kommission
im Rahmen des SKM im Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf das deutsche Vorge-
hen.

Hauptzweck der Anwendung des Modells bei der EU-Kommission ist die Abschätzung
der Nettokosten .der durch EU-Rechtsvorschriften bedingten Auskunftspflichten. Netto-
kosten werden dabei definiert als ,,durch Annahme eines Legislativorschlags entstehende
neue Kosten abzüglich der Kosten die bei Verabschiedung des entsprechenden Rechtsakts
auf Ebene der EU und/oder der Mitgliedstaaten wegfallen w[irden".27 Gemessen werden

'u Vgl. EU Kommissiou: Abschätzung der durch Rechtsvorschriften bedingten Verwaltungskosten, Anhang
10 des Leitfadens zur Folgeabschätzung, l5.Mär22006

" EU Kommission: Abschätztxtg der durch Rechtsvorschriften bedingten Verwaltungskosten, Anhang l0
des Leitfadens zur Folgeabschätzung, 15. M2irz 2006, Seite 2.
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die Kosten bei der Privatwirtschaft, dem gemeinnützigen Sektor und öffentlichen Betrie-

ben. Den Dienstellen bleibt es frei gestellt inwieweit sie die Bürger zu Testzwecken

sogleich in die Messung mit einbeziehen. Bei der Definition des Verwaltungsaufivands

wird - wie auch in Deutschland- auf die Bürokratiekosten aufgrund von Informationsver-
pflichtungen abgestellt. Die EU-Kommission hat dabei eine bewusst weit gefasste Ausle-
gung der Definition gewählt, die z.B. auch die Produktkennzeichnung einschließt. Folgen-

de Arten von Pflichten werden unterschieden:

o Meldung bestimmter Tätigkeiten,

o Regelmäßig vorzulegende Berichte,

o Kennzeichnungsinformation für Dritte,

o Information ohne Kennzeichnungscharakter fi.ir Dritte,

o Antrag auf Einzelgenehmigung oder Befreiung,

o Antrag auf allgemeingültige Genehmigung oder Befreiung,

. Registrierung,

c Zertifrzierung von Produkten oder Verfahren, /

o Kontrollbesuche,

o Zusammenarbeit bei Audits,

. Subventions- oderBeihilfeantrag,

o Sonstiges.

Dieser Katalog wird auch in Deutschland für die Erfassung von Informationspflichten zu

Grunde gelegt (siehe Kapitel 5.1.2).
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Anhang I

Anhang I: Merkmale der SKM-Datenbank (Stand: 30.05.2006)

Feldname Beschreibung Ausprägungen Mussfeld

Informationspflicht

Kennzeichen Identifrkationskennzeichen fi.ir die Informationspflicht, wird vom System beim spei-
chern/versenden automatisch vergeben

Beschreibung Beschreibung der gesetzlichen ln-
formationspflicht Ja

Rechtsgrundlagen

Zugrunde liegen-
de Norm

Genaue Angabe des Gesetzes, Ver-
ordnung oder Verwaltungsvorschrift,
welches die Informationspflicht
begrtindet.

Ja

Amtliche AbLü-
zung des Norm

zum Beispiel BGB frir Bürgerliches
Gesetzbuch

Ja

Art derNorm
a Gesetz

Verordnung

Verwaltungsvorschrift

Ja

Norm enthält
keine Informati-
onspflichten

Normen ohne Informationspflichten
könaen mit diesem Feld erfasst wer-
den

Fundstelle

Fundstelle enthält Fundort @undes-
gesetzblatt o.ä.) mit Jahresangabe
und Seitenangabe - z.B. Preisanga-
ben- und Preisklauselgesetz: BGBI I
1984,1429

Ja

Sachgebiets-
nu[lmer

Sachgebietsnummer des Fundstel-
lenr:achweises A (FNA Bundesrecht)
bntspricht der juristischen Systema-
tik (auch der JURIS-Datenbank)2.8.
Preisangaben- u. Preisklauselgesetz:
720-t7

Ja

Publikationsjahr Ja

Zugrunde liegen-
derParagraf I
Artikel nebst
Absatz

Den oder die genauen Paragraf(en)
der Norm, welches die lnformati-
onspflicht enthält

Ja

Verweis auf wei-
tere Normen

Falls der zugrunde liegende Paragraf
auf weitere Normen oder Rechtvor-
schriften verweist.

Ja

Gesetzgebungs-
ebene

Die Regulieruagsebene, die das
Gesetz erlassen hat

oEU
. EU/Bund
o Bund

Ja

76



Arhang I

Feldname Beschreibung Ausprägungen Mussfeld

Zweijahresfrist
(nach lnkraftte-
ten) erreicht

Ist das Gesetz, das die Informations-
pflicht definiert bereits länger als
zwei Jahre in Kraft?

Ja

Datum der Errei-
chung der Zwei-
jahresfrist

Falls das Gesetz keine zwei Jahre in
Kraft ist, wann wird diese Frist er-
reicht?

Beschreibung

Normadressat Zielgruppe
o Wirtschaft
o Bürger

o Verwaltung

Ja

Art der Informa-
tionspflicht

o Meldung bestirnmter Tätig-
keiten,

o Regelmäßigvorzulegende
Berichte,

e Kennzeichnungsinformation
für Dritte,

. Information ohne Kenn-
zeichnungscharakter für
Dritte,

o Antag auf Einzelgenehmi-
gung oder Befreiung,

o Anhag auf allgemeingültige
§sashmigung oder Befrei-
u8,

o Registrierung,
o Zefüfrzierung von Produk-

ten oder Verfahren,
o Konhollbesuche,
o Zusammenarbeit bei Audits,
o Subventions- oder Beihilfe-

antrag,
r Sonstiges.

Ja

Funktion der
Informations-
pflicht

Welche staatliche Funktion wird
durch die Informationspflicht unter-
stützt?

o AriminiskativeFunktion
o Kontrollfrnktion
o Entscheidungsfunktion

o Sonstige Funktion

Ja

Erfassungsart Was ist vom Normadressat auszufül-
len/zu erstellen?

o A_ntag

e Bericht
o Registereintragung

o Meldung

. Fragebogen

o SonstigeErfassungsart

Ja
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Feldname Beschreibung Ausprägungen Mussfeld

Onlineübertra-
gung möglich

Können die Informationen vom
Normadressat via lntemet an den
Empf?inger übertragen werden

.Ja

. Nein
Ja

Notwendige
Unterlagen online
verfrigbar

Unterlagen, die für die Erftillung der
Informationspfl icht benötigt werden
und bei einer staatlichen Ste1le onli-
ne abgerufen werden können

oJa
. Nein

Ja

Sachgebietliche
Gliederung der
zugrunde liegen-
den Nomr

a Siehe Anlage II

Informations-
hansfer

Informationen können entweder
unmittelbar vom Normadressat an
den Empf?inger übermittelt werden,
oder er kann sie mitlelbar über einen
Dritten übermitteln (zum Beispiel
Lohnbescheinigungen, die der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer aus-
stellt, da dieser sie für einen Antrag
benötigt)

a Unmittelbar

Mittelbara
Ja

Informationsemp-
fiinger

Information köruren direkt an eir:e
Behörde übermittelt werden oder an
eine vom Staat mit der Aufgabe
betrauten Dritten (zum Beispiel
rüv)

Behörden

Drittea
la

Endadressat
Wer ist der letztendliche Empftinger
einer Information

a Wirtschaft

Bürger

Verwaltung

a

Informations-
übermittlung

Inwieweit die Informationen unmit-
telbar vom Normadressat an den
Empftinger übermittelt werden, oder
der Normadressat diese auf Vorrat
halten uad bei Bedarf übermitteln
InUSS

a Generell

Nur aufAnfrage

Sowohl als aucha

Ja

Verpflichtungs-
grad

Handelt es sich um eine Informati-
onspflicht, die ein Normadressat
aufgrund seiner Eigenschaft als
Normadressat erfüllen muss oder um
eine die deswegen entsteht, weil der
Normadressat eine bestimmte Leis-
tung des Staates nachfragt (zum
Beispiel Förderungen)

Generell

Optional
Ja

Komplexität der
Informations-
pflicht

Einschätzung wie komplex die Er-
füllung der lnformationspfl icht für
den Normadressat ist

a

Gering

Mittel
Hocha

Ja
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Feldname Beschreibung Ausprägungen Mussfeld

Anderungen der
Informations-
pflicht geplant

Sind Aldemngen die Informations-
pflicht beheffend geplant la

Datum der Alde-
rung

Falls Ä:rderungen geplant sind, für
wann sind diese geplant

Umfang

Fallzahl

Die Fallzahl entspricht der A:rzahl,
der aufgrund der Informationspflicht
aus gelösten Informationshansfers
der Normadressaten an den Endad-
ressaten in einem Jahr.

Nein

Fallzahl; Quelle

Quellenangabe der Schätzung; muss
angegeben werden sofem eine
SchäEung für die Fallzahl abgege-
ben wird

Nein

Periodizität Auahl der gesetzlich vorgeschrie-
benen Meldungen pro Jahr

a Fallweise, wena keine Peri-
odizitlit vorliegt
Anzahl der jährlichen Ü-
bermittlung bei vorliegender
Periodizität

Nein

Unternehmensan-
zahl

Die Anzahl der Unternehmen, die
von der Informationspflicht (poten-
ziell) betoffen sind

Nein

Unternehmensan-
zahl; Quelle

Quellenangabe der Schätzung; muss
angegeben werden, sofern eine
Schätzung ftir die Unternehmensan-
zahl abgegeben wird

Nein

Behoflene Wirt-
schaftszweige

Die Wirtschaftsbereiche, die von der
Informationspfl icht befroffen sild

Wirtschafu abschnitte der Wirt-
schaftsklassifrkation NA CE
2003

Datenanforde-
rung

Welche Daten konkret angefordert
werden (Umsatz, Beschäftigte etc.)

o Umsatz
o Beschäftigte
o Einkommen
o Sozialversicherungsbeiträge
o Arbeitstunden
. etc.

Nein
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Anhang II: Sachgebietliche Gliederung des Bundesrechts
(Auszug)

1 Staat- und Verfassungsrecht

2 Verwaltung
3 Rechtspflege

4 Zivilrecht und Strafrecht
Bürgerliches Recht - Bürgerliches Gesetzbuch und Nebengesetzte
Handelsrecht
Gewerblicher Rechtsschutz
Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb
Urheberrecht
Strafrecht

Verteidigung
Finanzwesen
60 Finanzverwaltung im Bund, in den Läindem und in den Gemeinden
6l Steuem und Abgaben
62 Lastenausgleich, Kriegsfolgeschäden
63 Bundeshaushalt
64 Bundesvermögen
65 Schulden des Bundes
66 SicherheitsleistungendesBundes
67 Münzwesen

Wirtschaftsrecht
70 Allgemeines Wirtschafurecht
7l Gewerberecht
72 ' Preisrecht
74 Außenwirtschaftsrecht
75 Bergbau,Kemenergie,Elektrizität,Gas,Wasserwirtschaft, Energie-

versorgung
76 Geld-,Kredit-,Versicherungswesen
77 Sonstige Wirtschaftsrecht
78 LandwirtschaftundErnährungswirtschaft
79 Forstwirtschaft, Naturschutz, Jagdwesen und Fischerei

Arbeitsrecht Sozialversicherung, KriegsopferversorBung, Eingliederung
Behinderter
80 Arbeitsrecht und Arbeitschutz
81 Arbeitsflorderung
82 Sozialversicherung
83 Kriegsopferversorgung
84 Heimkehrrecht
85 Kindergeld und Erziehungsgeld
86 Sozialgesetzbuch
87 Eingliederung Behinderter
88 Koordinierende Voröchriften

Post- und Fernmeldewesen, Verkehrswesen, Bundeswasserstraßen

40
4t
42
43
44
45

5

6

7

8

9
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A::hang III

Anhang III: Checkliste zur fdentifizierung von
Vereinfachun gsmaß nahmen (vorläufig)

Maßnahme
bereits einge-
führt

Umsetzung
geplant

Umsetzung
nicht möglich

1. Rechtsvereinfachung

Abschaffirng der lnformationspfl icht

Verminderung der Zahl der von der Rechts-

vorschrift behoffenen Unternehmen bzw.

Branchen, Ausnahmen für kleine und mittle-

re Betriebe

Reduktion der Häufigkeit der Informations-

übermittlung; Verlängerung der Zeiträume

zwischen einzelnen Informationsanforde-

rungen (besondere Anforderung statt regel-

mäßige Übermittlung; l/4jährlich statt mo-

natlich; I /2jährlich statt l/4jäbrlich)

Bestehende Informationspflicht kann äuch

durch Nutzung vorhandener Daten an ande-

rer Stelle (zum Beispiel Nutzung von Ver-

waltungsdaten) teilweise oder vollkommen

erfrillt werden

2. Vereinfachung von administrativen

Prozessen

Identifizierung und Ausschluss von Doppel-

prüfungen: Liegt die lnformation bereits

einer anderen staatlichen Institution vor?

Können die Informationen gemeinsam ge-

nutzt werden?

Vereinfachung von Formularen: Ktirzung

der Formulare gnd Vereinfachung der For-

mulierungen

3. E-Government

Formulare sind im Internet erhältlich

Daten sind bereits durch staatliche Stellen

weitestmöglich eingetragen
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Maßnahme
bereits einge.
führt

Umsetzung
geplant

UmseEung
nicht möglich

Informationen können elektronisch an staat-

liche Stellen übermittelt werden

4. Verbesserung der Kommunikation

Sicherstellung der Verständlichkeit von

Regelungen

begleitende Hilfsangebote bei der Einfüh-

nmg neuer Regelungen durch die zuständi-

gen staatlichen Stellen

Wichtige Hinweise:

Um eine möglichst weitgehende Vereinfachung zu erreichen, ist bei der Prüfung insbe-
sondere zu analysieren, ob die vorstehenden Maßnahmen in Kombination angewandt wer-
den können.

Die Checkliste kann auch für den Abbau anderer btirokratischer Hemmnisse genutzt wer-
den.
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